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1. Vorwort 

Die Versorgung mit leistungsfähigem Breitband-Internet ist zu einem der wichtigsten re-

gionalen und kommunalen Standortfaktoren geworden. Die Digitale Agenda der Bundes-

regierung und das „Kursbuch Netzausbau“ der Netzallianz Digitales Deutschland, die Gi-

gabit-Strategie der nordrhein-westfälischen Landesregierung sowie die Verlautbarungen 

kommunaler Spitzenverbände und der Europäischen Kommission bestätigen diese Auf-

fassung und ermuntern Kreise und Kommunen zum Handeln. 

 

Wir leben breitbandpolitisch in einer Übergangszeit von der Megabitwelt zur Gigabitwelt 

und müssen heute über die Infrastruktur von morgen entscheiden. Neue Anwendungen 

und Dienste entstehen und verbreiten sich nur auf Hochgeschwindigkeitsnetzen - oder 

überhaupt nicht. In Netzindustrien schafft das Angebot die Nachfrage. Nach internationa-

len Studien wird das Datenvolumen im Telekommunikationsbereich weiterhin drastisch, 

um etwa ein Drittel pro Jahr zunehmen und damit einen immer höheren Bandbreitenbe-

darf nach sich ziehen. Diesem rasanten Wachstum des Verkehrsaufkommens sind die 

Netze vor allem in den ländlicheren Regionen nicht mehr gewachsen. 

 

Kreise und Kommunen rücken bei Fragen des Telekommunikationsausbaus immer stär-

ker ins öffentliche Bewusstsein und Investitionen in eine moderne Telekommunikati-

onsinfrastruktur werden als ähnlich bedeutend angesehen, wie die in übrige Verkehrsinf-

rastrukturen oder anderen Bereichen der Daseinsvorsorge. Unlängst hat das NRW Wirt-

schaftsministerium allen Kreisen die Einrichtung und Benennung von „Breitbandkoordina-

toren“ als freiwillige Aufgabe empfohlen. 

 

Vor dem Hintergrund dieser Entwicklung hat die Telekommunikationsgesellschaft Süd-

westfalen mbH (TKG-SWF) für ihre Gesellschafter die vorliegende Breitband-Agenda für 

Südwestfalen 2014-2020 erarbeitet und weiter fortgeschrieben. Ausgehend von techno-

logischen Überlegungen, finanziellen Randbedingungen und Nutzeranforderungen haben 

wir Erläuterungen und Handlungsempfehlungen für Entscheidungsträger von Kreis und 

Kommunen abgeleitet, mit dem Ziel, die Breitbandversorgung in Südwestfalen bedarfsge-

recht, effizient und nachhaltig weiterzuentwickeln. 

 

Wir wollen unseren Gesellschaftern damit aufzeigen, wie die Verantwortlichen in den 

nächsten Jahren den Herausforderungen der flächendeckend hoch-, bzw. gleichwertigen 

Breitband-Erschließung sowohl technologisch als auch organisatorisch und konzeptionell 

begegnen können. 
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2. Über die TKG-SWF  

Der Hochsauerlandkreis hat im Jahr 2005 mit dem vom Land NRW geförderten Projekt 

„Breitbandinitiative HSK“ zusammen mit einer Vielzahl von Partnern (u.a. der Fachhoch-

schule Südwestfalen) begonnen, den Ausbau der Breitband-Infrastruktur voranzutreiben. 

In den Folgejahren wurden weiträumig verfügbare Funknetze zur Grundversorgung mit 

der Gründung der Telekommunikationsgesellschaft Hochsauerlandkreis mbH (TKG-

HSK), später Telekommunikationsgesellschaft Südwestfalen mbH (TKG-SWF) durch die 

Kreistage im Sinne einer „Infrastrukturgesellschaft“ angestrebt. 

 

Der TKG-SWF gehören der Hochsauerlandkreis, die Kreise Olpe, Soest und Siegen-

Wittgenstein und der Märkische Kreis als Gesellschafter an. Die Gesellschaft ist Eigen-

tümerin von öffentlichen Telekommunikationsnetzen in diesen Kreisen und hat originär 

die Aufgabe, für die Versorgung von schlecht oder unversorgten Ortschaften und/oder 

Gewerbegebieten in den beteiligten Landkreisen sowie in angrenzenden Kommunen be-

nachbarter Kreise zu sorgen. Dabei verfolgt sie kein direktes Endkundengeschäft, son-

dern verpachtet Netze und Infrastrukturkomponenten in der Regel an Dritte, die Kunden 

darüber mit Diensten (Internet-, Telefonie- und Mehrwertdienste) versorgen.  

 

Seit 2008 lag der Fokus der TKG-SWF auf der Schaffung einer Grundversorgung in der 

Region, vor Allem durch ein eigenes Richtfunknetz. Dieses Handlungsfeld wurde Ende 

2015 mit dem Verkauf des Richtfunknetzes erfolgreich abgeschlossen. Seit 2016 liegt 

zusätzlich den Aufgaben als Infrastrukturgesellschaft, der wesentliche Schwerpunkte der 

TKG-SWF auf einer anbieter- und technologieneutralen Beratung der Kreise und Kom-

munen, der Planung des Netzausbaus und der Zusammenarbeit aller südwestfälischen 

Breitbandkoordinatoren. 

 

Folgendes Organigramm beschreibt die derzeitige Aufbauorganisation der TKG-SWF: 

 
 

Nach den guten Erfahrungen mit der Organisation und Arbeitsweise der bisherigen Pro-

jektleiter bei der TKG-SWF, haben sich alle südwestfälischen Kreise dafür entschieden, 

hauptamtliche Breitbandkoordinatoren einzustellen. Diese Stellen werden nach der 

„Enabling-Richtlinie“ vom Land NRW mit jeweils 150.000 Euro über drei Jahre gefördert.  

Geschäftsführung 

Stefan Glusa M.A., Dr. jur. Klaus Drathen 

Breitbandkoordinator 
HSK 

Ludger Laufer 

Breitbandkoordinator 
OE 

Dipl.-Ing. (FH) 
Martin Dornseifer 

Breitbandkoordinator 
SO 

Christoph Hellmann 

Breitbandkoordinator  
SI 

Markus Menn 

Breitbandkoordinator 
MK 

Dipl.-Vwwt. (FH) 
Tilo Deckert 

Projektsteuerung / Controlling / 
Rechnungswesen 

ppa. Michael Stratmann 

Gesellschafterversammlung 

Aufsichtsrat 
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Die Breitbandkoordinatoren werden von der TKG-SWF umfassend informiert und neh-

men an Entscheidungsprozessen im Unternehmen teil. Für ihre Weiterbildung und die 

Sicherung ihrer Arbeitsplätze setzt sich die TKG-SWF ein.  

 

Die Basis des gemeinsamen Handelns für ganz Südwestfalen bilden gegenseitiges Ver-

trauen, Dezentralisation, flache Hierarchien und Delegation von Verantwortung. Das 

Prinzip der Dezentralisation ermöglicht der TKG-SWF Flexibilität, Know-how Transfer, 

Effizienz und regionalpolitische Ausrichtung beim Handeln ihrer Mitarbeiter. Die Breit-

bandkoordinatoren genießen weitreichende Anbindung und Unterstützung durch ihre je-

weiligen Kreisverwaltungen (tlw. Stabsfunktion) und tragen umfassende Verantwortung 

für die Leistung in ihrem Versorgungsgebiet.  

 

Die Geschäftsleitung handelt nicht nur im Interesse eines einzelnen Landkreises, son-

dern ist auch dem Interesse des Gesamtunternehmens und dem Gemeinwohl (Public 

Value) verpflichtet. 

 

Im Rahmen ihrer Beteiligung an der TKG-SWF profitieren die Kreise in vielfältiger Weise 

von deren Erfahrung und Know-how. Unter anderem sind zu nennen: 

 Umfangreiche Beratungsleistungen an Kreise, Städte und Gemeinden 

 Planungskompetenz mit übergeordneter Sichtweise um Synergien zu identifizieren 

 Zugriff auf Infrastrukturinformationen und Bedarfsmeldungen 

 (nachrichten-)technisches Fachwissen 

 Möglichkeit der Inanspruchnahme von Wegerechten bei Leitungsverlegung 

 Vermarktung von mitnutzbaren Infrastrukturen 

 Mitgliedschaften in Verbänden und Expertengremien (z.B. VDE, IfKom, BREKO) 

 Erstklassige Kontakte und (Rahmen-)Verträge mit Netzbetreibern 

 Kontinuierliche Evaluation des Netzausbaus aller Anbieter 

sowie ein beispielgebender Wissenstransfer zwischen den in Südwestfalen am Breit-

bandausbau Beteiligten.  

 

Diese Art der Kooperation aller fünf südwestfälischen Kreise ist (abgesehen von der 

Südwestfalenagentur) einmalig und betont - nicht zuletzt gegenüber der Landes- und 

Bundesebene - den Willen der Region, an der Verbesserung der Breitbandinfrastruktur 

bzw. der Errichtung von Hochleistungsnetzen aktiv mitzuwirken.  

 

Kurz nach dem erfolgten Beitritt des Märkischen Kreises im Jahr 2013 zur Gesellschaft, 

wurden erste Anpassungen des Geschäftsmodells, im Wesentlichen aufgrund veränder-

ter Vertragsbeziehungen zum bisherigen Netzpächter und Netzbetreiber, erforderlich. 

Mit der umfangreichen Weiterentwicklung des Geschäftsmodells wurde 2014 seitens der 

Geschäftsführung begonnen. Aufsichtsrat und Gesellschafterversammlung haben die 

Entscheidung über die strategische Neuausrichtung Ende 2016 verabschiedet und die 

zukünftig von der TKG-SWF zu erbringenden Aufgaben und die Umsetzung der vorge-

schlagenen Maßnahmen für die Jahre 2017-2019 beschlossen.  

 

Die Aktivitäten der TKG-SWF in Südwestfalen beruhen auf Analysen der Versorgungs-

lage, welche regelmäßig erhoben wird und mit den Informationen aus Infrastrukturkatas-

tern, Netzplänen der Anbieter und Versorgungsträger sowie Bedarfsmeldungen der 

Kommunen ausgewertet wird.  



Breitband-Agenda für Südwestfalen 
  

 

6 
 

 

Ein Alleinstellungsmerkmal der TKG-SWF als GmbH ist, dass sie mehr als reine Koordi-

nations- und  Beratungstätigkeiten von kommunalen Breitbandbeauftragten umfasst, 

insbesondere da sie selbst als Marktakteur auftritt – auch und gerade dort, wo einer ein-

zelnen Kommune häufig fachliche und finanzielle Grenzen gesetzt sind. 

 

Sofern mit entsprechenden investiven Mitteln ausgestattet und ggf. unterstützt von För-

dermitteln (Bundesförderprogramm, GAK, RWP, NRW.Bank Breitband) kann die TKG-

SWF dort selbst investieren, wo bisher Marktkräfte für Investitionen nicht ausreichen. 

Idealerweise wird die so errichtete Infrastruktur langfristig an unterschiedlichste Anbieter 

verpachtet. Bislang wurden Ausbauaktivitäten der TKG-SWF von den Landkreisen mit 

einem Volumen von ca. 7,5 Mio. Euro selbst finanziert. Zusätzlich flossen Mittel von 

Land und Bund von ca. 10,2 Mio. Euro aus der GAK- und GRW-Förderung der Bezirks-

regierung in die Region. An der Einwerbung von Fördermitteln wird kontinuierlich weiter 

gearbeitet (u.a. NGA-Förderung, CEF, MORO, u.a.) 

 

Wie sich gezeigt hat, muss die TKG-SWF nicht zwangsläufig in allen Projekten selbst als 

Investor auftreten. Ein erwünschter Effekt ist es, dass durch den Markteintritt der Gesell-

schaft Bewegung in die regionale Telekommunikationslandschaft insgesamt gebracht 

werden konnte. So wurden durch Kooperationen und Wettbewerb gleichzeitig Ausbau-

aktivitäten der privaten Netzbetreiber in Millionenhöhe ausgelöst, in Südwestfalen in ei-

nem Umfang von mindestens 33 Millionen Euro.  

 

Wo immer möglich, verfolgt das Geschäftsmodell der TKG-SWF das Ziel einer langfristi-

gen Amortisation der von ihr getätigten Infrastrukturinvestitionen. Da die Gesellschaft 

aber auch einem Auftrag zur Sicherung gleichwertiger Lebensverhältnisse, der Struktur-

förderung und Daseinsvorsorge nachkommt, liegt ihr wesentlicher Auftrag gerade in der 

Versorgung solcher Problemlagen, in denen ein wirtschaftlicher Netzbetrieb für einen 

rein betriebswirtschaftlich agierenden Marktteilnehmer kaum möglich ist. In solchen Ver-

sorgungsbereichen können sich ohne eine Art von Subvention auch für die TKG-SWF 

absehbar keine Gewinne erwirtschaften lassen. Dies bedeutet, dass sich die Geschäfts-

tätigkeit der TKG-SWF nicht allein aus Einnahmen der Verpachtung von Infrastruktur fi-

nanzieren lässt, wenn Sie gleichzeitig einen (notwendigen) Förderauftrag ausführen soll. 

 

Abhängig von den Ausbauzielen der einzelnen Kreise, liegt dem Geschäftsmodell der 

TKG-SWF ein vergleichbarer Ansatz wie bei einer Wirtschaftsförderungsgesellschaft zu-

grunde. Der volkswirtschaftliche Nutzen des Ausbaus von Breitbandnetzen steht im Vor-

dergrund, da sich Opportunitätskosten und weitere nichtmonetäre Effekte infolge aus-

bleibender Neuansiedlungen, oder gar Abwanderungen von Unternehmen oder Bürgern 

deutlich nachteiliger auf die Region auswirken würden. 

 

Die TKG-SWF wird von Land und Bund als „Best-Practice“-Beispiel angesehen und in 

zahlreichen Veröffentlichungen genannt. Ihr Expertenwissen gibt die Gesellschaft seit 

Jahren an das Land NRW, andere Bundesländer, BMWi, BMVI, BMEL und Spitzenver-

bände im Rahmen von Arbeitskreisen, Kongressen und Workshops weiter und betreiben 

eine weitreichende Presse- und Öffentlichkeitsarbeit. Das Beispiel unserer kreisübergrei-

fenden Kooperation hat so bundesweit Beachtung und Nachahmung (z.B. in Nieder-

sachsen und Nordhessen) gefunden.  
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3. Strategischer Ansatz 

 

Die TKG-SWF übernimmt infrastrukturpolitische Verantwortung für einen flächende-

ckenden Aus- und Aufbau von leistungsfähigen Telekommunikationsnetzen in ganz 

Südwestfalen durch Beratung, Kooperationen, Investitionen, Kreativität, und Innovati-

onsfähigkeit.  

 

Der Eindruck, dass einzelne große TK-Anbieter zukünftig allein mit eigenen Investitionen 

die angestrebten flächendeckenden Versorgungsziele erreichen werden ist trügerisch 

und führt tendenziell zu gefährlichem Abwarten, statt vorausschauendem Handeln.  

 

Trotz der bisherigen technologischen Innovationen (Vectoring, G.fast, 5G, etc.) kann ei-

ne Entwicklung zu flächendeckend einheitlich schnellen Breitbandnetzen in  ländlichen 

Siedlungsgebieten im Vergleich zu den dichter besiedelten Gebieten oder Gewerbege-

bieten durch reine Marktkräfte - auch mittelfristig - nicht in der benötigten Qualität erwar-

tet werden. Der favorisierte Einsatz von Übergangstechnologien ist in erster Linie dem 

Schutz bereits getätigter Investitionen geschuldet und wird eine aufkommende Konkur-

renzsituation durch überlegene Anschlusstechnologien wie (FTTB/H Netze) möglichst 

lange hinauszögern.  

 

Nach heutigem Erkenntnisstand wird nur eine Übertragungstechnik für jedweden lang-

fristig möglichen Bandbreitenbedarf geeignet sein: Glasfaser bis in die Haushalte und 

Unternehmen. Es ist klar, dass dieses Ziel flächendeckend in Südwestfalen nicht kurz-

fristig erreichbar ist. Deswegen sind auch die Investitionen in bestehende TV Kabelnetze 

auf Koaxialbasis und VDSL bzw. Vectoring Technik als Zwischenschritt zu begrüßen. 

Gerade im ländlichen Raum stoßen diese Techniken wegen ihrer räumlich beschränkten 

Verfügbarkeit bzw. Leistungsfähigkeit in Abhängigkeit von den Leitungslängen allerdings 

schnell an ihre Grenzen. Wichtig ist, ein öffentliches Bewusstsein für den Glasfaseraus-

bau zu schaffen und sich langfristig hierzu zu bekennen. Wenn die Breitbandversor-

gungsproblematik langfristig und endgültig gelöst werden soll, geht das nur mit Glasfa-

seranschlüssen bis in die Haushalte. Alle anderen Bemühungen stellen letztlich nur Zwi-

schen- bzw. Brückenlösungen dar. 

 

Bundes- und Landespolitik, TK-Wirtschaft, und Verbände sind sich darin einig, dass der 

erforderliche Netzausbau nur durch eine enge Zusammenarbeit zwischen Bund, Län-

dern und Kommunen sowie den ausbauenden privaten Unternehmen erreicht werden 

kann. Für dieses Zusammenspiel ergeben sich klare Verantwortlichkeiten. Grundsätzlich 

ist die geplante Flächendeckung nur durch weitere substanzielle Investitionen der priva-

ten Unternehmen zu erreichen. Allerdings müssen diese Investitionen bestmöglich durch 

die öffentliche Hand flankiert werden, wo nötig mit zusätzlichen Fördermaßnahmen. 

Dies verdeutlicht das folgende Schaubild zum Ausbau der leitungsgebundener Hochge-

schwindigkeitsnetze (Next Generation Networks, NGA). 
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Ansatz der TKG-SWF ist es daher, bis 2020 gezielt in dem Bereich jenseits der 80% bis 

annähernd 100% Netzausbau tätig zu werden, wo ein weiterer Ausbau nur unter ver-

besserten Rahmenbedingungen mit zusätzlichen Fördermitteln und im Technologiemix 

befördert werden kann. Für den verbleibenden Anteil der Haushalte und Gewerbebetrie-

be, bei denen trotz optimierter Rahmenbedingungen ein marktgetriebener Ausbau nicht 

wirtschaftlich realisierbar ist, könnte in dem Zusammenhang auch der Einsatz von verlo-

renen Zuschüssen zur Schließung von Wirtschaftlichkeitslücken in Kauf genommen 

werden.  

 

Letztlich werden den Anforderungen und Bedarfen des Breitbandausbaus immer Gren-

zen durch die finanziellen Handlungsspielräume gesetzt. Jedem Kreis steht es frei, in 

welcher Form und mit welchem (finanziellen) Engagement seine Beteiligung an der Wei-

terentwicklung der Breitbandversorgung erfolgen soll bzw. erfolgen kann. In diesem Sin-

ne ist auch die Finanzausstattung der Gesellschaft im Rahmen der jährlichen Wirt-

schaftspläne auszugestalten.  

 

Der Bund stellt zusätzlich zu den bereits verfügbaren Fördergeldern in Höhe von 4 Mrd. 

Euro, weitere Fördermaßnahmen aus eigenen Mitteln für die Förderung von Breitband-

projekten zur Verfügung. Die Landesregierung in NRW hat angekündigt, 60 Mio. Euro 

für den Breitbandausbaus zusätzlich bereit zu stellen. Außerdem stehen zinsgünstige 

Kommunal-Darlehensprogramme von NRW.Bank, KfW, Landwirtschaftlicher Renten-

bank u.a. zur Fremdfinanzierung zur Verfügung.  

 

Die Region Südwestfalen hat sich mit ihren fünf Breitbandbeauftragten und der TKG-

SWF so aufgestellt, dass Fördergelder professionell und effizient beantragt und inves-

tiert werden können. Dabei sind Anbieter- und Technologieneutralität sichergestellt und 

ein Überbau vorhandener, privat finanzierter Netze möglichst zu vermeiden. 

 

Eine Hauptaufgabe ist der weitere Ausbau von NGA Netzen (möglichst Glasfaser) z.B. in 

den Gewerbegebieten. Mit gleicher Priorität wird eine möglichst nachhaltige Sicherstel-

lung der Grundversorgung bzw. möglichst hoher Bandbreiten in den Streusiedlungen 

und im Außenbereich angestrebt. Die klassische Definition der Grundversorgung von 2 

bis 6 Mbit/s Downstream ist nicht mehr zeitgemäß. Zum Vergleich: Im Freistaat Bayern 

sind nach der dort verabschiedeten Richtlinie jegliche Maßnahmen in Gebieten, die eine 

Versorgung von unter 50 MBit/s unterliegen, förderfähig. 

 

Den Umfang und die genauen qualitativen und quantitativen Ziele bestimmen die Ge-

sellschafter eigenständig. Damit die TKG-SWF je nach Gebiet und Versorgungswunsch 

konkrete Ausbauvorschläge und Kostenschätzungen erarbeiten kann, wurde zunächst 

für gesamt Südwestfalen ein Infrastrukturkataster erstellt, um alle bestehenden techno-

logischen Möglichkeiten für die Breitbandversorgung aufzuzeigen, z.B. auch durch den 

VSDL-Ausbau der Telekom. Mit diesen Informationen werden die Gremien in die Lage 

versetzt zu entscheiden, ob und wo Wirtschaftlichkeitslücken gefördert oder eigene In-

vestitionen forciert werden sollen.  
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4. Breitbandversorgung in Südwestfalen 

 

In den fünf südwestfälischen Kreisen hat die TKG-SWF in den letzten Jahren bereits viel 

bewegt. Über 300 ehemals "weiße Flecken" erhielten einen Zugang zum schnellen In-

ternet. Das bedeutet, dass flächendeckend mindestens 2 Mbit/s für 99 Prozent und be-

reits mindestens 6 Mbit/s für über 90 Prozent der Haushalte und Gewerbebetriebe er-

reicht sind, und damit die Ziele der fünf südwestfälischen Kreistage erfolgreich umge-

setzt wurden. Der Versorgungsgrad der Region liegt teilweise deutlich über dem Lan-

desdurchschnitt. Dennoch zeigt sich gerade bei der Betrachtung höherer Bandbreiten 

(16 Mbit/s, 50 Mbit/s) noch ein deutlicher Nachholbedarf. Eine Arbeit in diesem Bereich 

war (noch) nicht Auftrag und Handlungsfeld der TKG-SWF. 

 

Über den Sachstand der aktuellen Breitbandversorgung in der Region gibt folgende Ta-

belle Aufschluss. Grundlage sind vom TÜV Rheinland und IT.NRW ermittelte Daten, so-

wie eigene Auswertungen der TKG-SWF. 

 

Gemeinde 
Breitbandversorgung über alle 

Technologien [in %] 

  ≥ 2 Mbit/s ≥ 16 Mbit/s ≥ 50 Mbit/s 

Arnsberg 99 93 92 

Bestwig 99 85 85 

Brilon 98 86 82 

Eslohe (Sauerland) 100 86 77 

Hallenberg 100 56 55 

Marsberg 96 83 80 

Medebach 99 61 57 

Meschede 98 91 89 

Olsberg 98 75 74 

Schmallenberg 95 60 48 

Sundern (Sauerland) 99 82 81 

Winterberg 100 82 78 

Hochsauerlandkreis 99 84 81 

Attendorn 99 49 35 

Drolshagen 94 44 39 

Finnentrop 96 48 18 

Kirchhundem 86 29 3 

Lennestadt 99 68 54 

Olpe 99 78 74 

Wenden 99 78 62 

Kreis Olpe 98 60 45 

Warstein 100 70 63 

Welver 98 42 20 

Anröchte 98 66 55 

Bad Sassendorf 100 70 65 

Ense 99 87 86 

Erwitte 99 63 56 
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Geseke 100 78 64 

Lippetal 99 80 79 

Lippstadt 100 89 87 

Möhnesee 99 40 2 

Rüthen 100 74 69 

Soest 100 88 86 

Werl 100 78 77 

Wickede (Ruhr) 100 52 50 

Kreis Soest 100 77 71 

Bad Berleburg 96 67 61 

Bad Laasphe 97 59 36 

Burbach 100 88 75 

Erndtebrück 95 26 3 

Freudenberg 97 17 6 

Hilchenbach 100 66 65 

Kreuztal 99 55 47 

Netphen 99 51 43 

Neunkirchen 100 79 50 

Siegen 100 80 75 

Wilnsdorf 100 94 93 

Kreis Siegen-
Wittgenstein 99 69 60 

Altena 100 52 48 

Balve 98 18 2 

Halver 96 56 53 

Hemer 99 80 74 

Herscheid 97 41 6 

Iserlohn 100 80 72 

Kierspe 95 35 1 

Lüdenscheid 100 91 89 

Meinerzhagen 96 31 1 

Menden (Sauerland) 100 81 76 

Nachrodt-Wiblingwerde 98 65 63 

Neuenrade 100 67 52 

Plettenberg 99 66 52 

Schalksmühle 99 13 1 

Werdohl 99 66 64 

Märkischer Kreis 99 70 61 

Südwestfalen 99 72 64 

    Quelle Daten: TÜV Rheinland; IT-NRW 
  Stand: Städte und Gemeinden Ende 2013, Kreise Mitte 2014 
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4. Breitbandtechnologien 

 

Breitbandkommunikation erfolgt über verschiedene Übertragungsmedien. Dabei unter-

scheiden wir grundsätzlich zwischen leitungsgebundenen und funkbasierten Technolo-

gien, sowie deren Mischformen.  

 

Die TKG-SWF ist in ihrer Grundphilosophie ausdrücklich „technologieneutral“ und ver-

sucht, die am besten geeignete Versorgungsmöglichkeit zur Beseitigung „weißer Fle-

cken“ zu finden. Allerdings teilen wir die Meinung der Experten, die als Zukunftstechno-

logie die „Glasfaser“ favorisieren, idealerweise bis in das Haus oder die Wohnung, da 

diese Technologie die Übertragung von extrem hohen Datenraten ermöglicht und nach-

haltige und ausreichende Reserven für die Zukunft bietet. Die Mobilfunktechnologie LTE 

und deren Weiterentwicklungen, die eine wichtige Ergänzung und Überbrückung dar-

stellt, wird in abgelegenen und verstreuten Siedlungsgebieten für eine längere Über-

gangszeit gemeinsam mit bisherigen und neuen Kupfertechnologien (Vectoring, G.fast) 

weiterverwendet und mit verbesserten Zuleitungen zu den Ortszentralen ergänzt, um ei-

ne wirtschaftliche Lösung für schnelles Breitband anbieten zu können. 

 

Das nachfolgende Schaubild zeigt eine Übersicht über die verwendeten Technologien. 

 
 

In Zukunft wird nicht nur eine einzige Breitbandtechnologie zur flächendeckenden Ver-

sorgung ausreichen. Insbesondere im ländlichen Raum ist davon auszugehen, dass sich 

aufgrund der anzutreffenden Siedlungsstruktur am besten eine sog. „Hybridlösung“, ein 

„Technologiemix“ oder eine „Multi-Access-Strategie“ (Kombination von Funk- und Fest-

netz) die Versorgung sicherstellen kann. 
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Glasfaser, FTTx 

Um den immer weiter wachsenden Anforderungen an leistungsfähige Telekommunikati-

onsstrukturen gerecht zu werden, wird der Ausbau von Glasfaserinfrastrukturen weltweit 

mit hohem Druck vorangetrieben. Die in Deutschland vorhandene Kupferinfrastruktur 

wird, trotz ihrer relativ guten Qualität, langfristig gesehen auf glasfaserbasierte Telekom-

munikationssysteme umzustellen sein. Die Telekom plant im ersten Schritt zunächst eine 

Migration auf ein einheitliches „All-IP-Netz“ (integrierte Netz-Strategie).  

 

Aus heutiger Sicht ist ein privat finanzierter, kompletter Umbau auf Glasfaser im ländli-

chen Raum aus Kostengründen in den meisten Fällen ausgeschlossen. Dennoch sollte 

die Entwicklung zu einer Glasfaserinfrastruktur bei der Konzeption und Umsetzung von 

Erschließungsprojekten angestrebt werden. Es wird zwischen verschiedenen Glasfaser-

anschlusstechnologien unterschieden: Fiber-to-the-Curb (FTTC), Fiber-to-the-Building 

(FTTB) und Fiber-to-the-Home (FTTH), siehe folgende Abbildung.  

 
 

Die derzeit am meisten verbreitete Anschlusstechnologie ist FTTC, bei der die Glasfaser 

vom Hauptverteiler (HVT) bis zum Kabelverzweiger (KVz) weitergeführt wird. Ab dort er-

folgt die Zuleitung zum Endkunden über die bestehende Kupferleitung (TAL). Ziel des 

Breitbandausbaus sollte es sein, den Punkt, an dem statt Glasfaser Kupfer verwendet 

wird, immer näher zum Endkunden zu bringen. Dies macht zunächst den Einsatz aktiver 

Netzelemente in der Fläche notwendig. 

 

TV-Kabel 

Kabel-TV-Netze bieten – wo vorhanden – eine gute Alternative zu der kupferbasierten 

Zweidrahtinfrastruktur der Telekom. Dank anderer Netztopologie, Übertragungsverfahren 

(DOCSIS) und der Kombination von Glasfaser- und Koaxialkabeln, sind sowohl die 

Reichweiten als auch die Bandbreiten tendenziell höher als in Telefon-/ Fernsprechnetzen 

mit Kupferdoppeladern. Über die Koaxialkabel in Form von Hybrid Fiber Coax (HFC) sind 

aus heutiger Sicht Bitraten bis in den unteren Gigabitbereich technisch als „shared medi-

um“ möglich. 

 

In Nordrhein-Westfalen wird das Kabel-TV-Netz von Unitymedia Kabel BW (UMKBW) be-

trieben. Diese Netze bieten relativ gute Voraussetzungen für breitbandige Dienste. Aller-

dings konzentrieren sich die vorhandenen Kabelnetze häufig nur auf die Ballungsräume 
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mit hoher Einwohnerzahl, rund 30 Prozent der Haushalte werden von den Koaxialkabel-

netzen derzeit nicht erreicht. Grundsätzlich konzentriert sich der Kabelnetzbetreiber wei-

testgehend auf die Aufrüstung der bestehenden Netze, um höhere Übertragungsraten zu 

ermöglichen. Aus unternehmenspolitischen Gründen werden neue Netze (Neuerschlie-

ßungen, Wohngebiete, Gewerbegebiete) nur sehr selten aufgebaut. Eine nachträgliche 

Herstellung von Hausanschlüssen kann jedoch unter Umständen im Rahmen von Koope-

rationen erfolgen.  

 

Mobilfunk 

Primär soll Mobilfunk im Vergleich zu den kabelgebundenen Lösungen den Einsatz von 

mobilen Endgeräten ermöglichen. Mit LTE und WiMAX werden dabei auch ortsfeste An-

wendungsszenarien verfolgt, was bislang hauptsächlich von dem sog. Broadband Fixed 

Wireless Access (BFWA) erwartet wurde. BFWA steht für breitbandige, ortsfeste Funk-

strecken, mit denen z. B. von einem Netzknoten ausgehend Verbindungen mit dem Inter-

net für andere Teilnehmer realisiert werden können. Dazu wurden auch Frequenzen im 

Rahmen einer Allgemeinzuteilung bereitgestellt.  

 

Die nutzbare Bandbreite ist bei Funkzellen immer abhängig von der Entfernung zum Sen-

der, der Topographie des Empfangsgebietes und der Bebauung. Innerhalb einer Funkzel-

le teilen sich alle Nutzer die verfügbare Bandbreite. Je mehr Nutzer aktiv im Netz sind und 

je datenintensiver die Nutzung ist, sinkt die verfügbare Bandbreite für alle gleichzeitigen 

Teilnehmer. Die derzeit am weitesten verbreiteten Funktechnologien sind UMTS und 

HSPA, Mobilfunkstandards der dritten Generation (3G). Der Ausbau der vierten Generati-

on im Mobilfunk (LTE) ist teilweise schon abgeschlossen, teilweise dauert er noch an. 

 

Richtfunk 

Über Richtfunk können vergleichsweise hohe Bandbreiten über Entfernungen bis zu 50 

km und mehr von Punkt zu Punkt übermittelt werden. Dies ermöglicht beispielsweise die 

Erschließung von Ortschaften im ländlichen Raum, die über einen Kabelverzweiger (KVZ) 

verfügen, dessen Anbindung mit Glasfaser (Tiefbau) aber zu teuer wäre.  

 

Eine direkte Versorgung des Endkunden mit Richtfunk kann ebenfalls erfolgen. Dabei 

werden sogenannte Punkt-zu-Multipunktverbindungen aufgebaut, bei denen beim End-

kunden eine Empfangsantenne installiert wird. Zur Verwirklichung von Richtfunklösungen 

ist in der Regel eine Sichtverbindung erforderlich. 

    

Satellitenanbindung 

Eine weitere Alternative für besonders abgelegene Ansiedlungen oder einzelne Häuser 

und Höfe bietet die Satellitentechnologie. Über eine Satellitenanbindung ist es praktisch 

an jedem Ort möglich, eine Verbindung zum Internet aufzubauen. Satellitenbetreiber wie 

z.B. Eutelsat bieten eine solche Lösung mit verschiedenen Vertriebspartnern an.  

 

Die Übertragungsgeschwindigkeit der angebotenen Leistungen (ca. 20 Mbit/s) hängt von 

verschiedenen Faktoren ab und kann teilweise stark vom theoretischen Wert abweichen. 

So sind die Qualität der Satellitenanlage, die Wetterverhältnisse und die Netzauslastung 

für die tatsächlich vorhandene Breitbandgeschwindigkeit ausschlaggebend. Darüber hin-

aus schränkt die lange Reaktionszeit von bis zu 1.000 Millisekunden die interaktive Nut-

zung des Internets oder Dienste wie VPN zur Unternehmensanbindung ein.  
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Technologieentwicklung und -bewertung 

Der Aufbau des derzeitigen Festnetzes ist historisch bedingt gekennzeichnet durch die 

ursprüngliche Aufgabe der Übertragung von Sprachsignalen (Telefon). Diese Sprachsig-

nale benötigen keine besonders hohe Frequenzbandbreite und sind deshalb über erdver-

legte Kupferkabel problemlos über eine Distanz von fünf bis sieben Kilometern übertrag-

bar. Solche erdverlegten Kabel bieten aber kaum Möglichkeiten einer Erweiterung. Muss 

die Anzahl der Doppeladern erhöht werden, bleibt nur ein erneuter kostenintensiver Tief-

bau. Schon deshalb ist es ratsam, neue Kabel in Leerrohren zu verlegen.  

 

Der historische Netzaufbau des Zugangsnetzes sah in ländlichen Bereichen ca. alle acht 

bis zehn Kilometer den Bau von Betriebsstellen (Hauptverteiler, HVt) vor, in der diese 

Signale wieder verteilt und verstärkt wurden. Von der Betriebsstelle sind die Kupferdop-

peladern zunächst über Hauptkabel (HK) zu den Kabelverzweigern (KVz) geführt und dort 

werden diese aufgeteilt und zu den Grundstücken und Wohnungen geführt (Verzwei-

gungskabel). Im Haus enden diese dann auf dem Abschlusspunkt (APL) und werden von 

hier ggf. über hausinterne Verkabelung zu den Wohnungen geführt. 

 

Da über diese Fernsprechnetze keine TV-Signale übertragen werden konnten, die eine 

wesentlich höhere Bandbreite benötigen, begann man ab den 1980er Jahren in verschie-

denen Regionen parallel zum Telefonnetz mit dem Aufbau von Kabelverteilnetzen. Diese 

Netze wurden bis zum Kunden mit erdverlegtem Koaxialkabel gebaut. Diese Netze sind 

heute weitgehend mit aktueller Systemtechnik (DOCSIS 3.0) ausgestattet und in der La-

ge, hohe Datenraten in Sende- und Empfangsrichtung zu liefern. 

   

Mit dem Anstieg des zu übertragenden Datenvolumens und der Zahl der Breitbandnutzer, 

kann DSL aufgrund der hohen Dämpfung der Kupferdoppeladern und der teilweise 5-7 km 

entfernten Haushalte von der Betriebsstelle, nicht alle Teilnehmer in gleicher Qualität an-

schließen. Um Nutzer in weiter entfernt liegenden Regionen zu erreichen, wurde begon-

nen, fast dämpfungsfreie Glasfaserkabel bis zu den Kabelverzweigern zu verlegen um die 

restliche Kupferstrecke so kurz wie möglich zu halten (Fiber To The Curb, FTTC). Diese 

Ausbaumaßnahme verlangt allerdings kostenintensiven Tiefbau ggf. von einem Knoten-

punkt bzw. Backbone bis zum Kabelverzweiger und den aktiven Baugruppen in den Ver-

teilerkästen. Diese aktiven Baugruppen werden als Outdoor-DSLAM bezeichnet. Mit die-

ser Bauweise können mit aktueller Aktivtechnik (VDSL2, Vectoring) den Haushalten in 

unmittelbarer Umgebung der Kabelverzweiger zwischen 50-100 Mbit/s im Download an-

geboten werden. Aber auch hier gilt natürlich, je größer die Entfernung zum Knoten (Out-

door DSLAM, MSAN) umso geringer ist die Bandbreite beim Endverbraucher. 

 

Dieser Ausbau des Festnetzes erfüllt die derzeitigen Anforderungen im Privatbereich und 

wird auch den meisten Anwendungen im gewerblichen Bereich gerecht. Für den gewerb-

lichen Bereich sind die höheren Uploadraten oft entscheidend. Da dieser Netzausbau nur 

mit sehr hohen finanziellen Aufwendungen durchzuführen ist, vor allen Dingen im Tiefbau, 

sollen möglichst frühzeitig die Voraussetzungen geschaffen, werden um die späteren In-

vestitionen so gering wie möglich zu halten. Bereits heute sollten deshalb bei Straßen- 

und Wegebau, bei Verlegung von Wasserversorgungs- bzw. Sanierung von Abwasserlei-

tungen, bei Bau von Gas- oder Stromversorgungsleitungen, beim Bau von Steuer- und 

Überwachungsleitungen erneuerbarer Energien geprüft werden, ob eine Mitverlegung von 

Leerrohr für die Breitbandkommunikation sinnvoll ist. Sollte kein Netzbetreiber an einer 
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Mitverlegung interessiert sein, obliegt es heute der Kommune selbst, ein entsprechendes 

Leerrohr mit zu verlegen. 

 

Da die TKG-SWF langfristig einen Breitbandausbau über FTTC hinaus (Phase II, NGA) 

anstrebt, ist die Verlegung von Leerrohr auch zwischen den KVz sinnvoll um einen späte-

ren Ausbau mit Glasfaser bis zu den Gebäuden (FTTB/H) zu erleichtern. 

 

Aus heutiger Sicht wird sich im Festnetzbereich die Bedeutung der drei Übertragungsme-

dien in den Breitband-Anschlussnetzen wie folgt entwickeln: 

 
 

Langfristig wird nur die Glasfasertechnologie ausreichende Möglichkeiten und Reserven 

für die Zukunft bieten. Die Herausforderung besteht darin, Kosten für den Tiefbau und 

damit das Investitionsrisiko zu optimieren. 

 

Die aktuelle Mobilfunkgeneration LTE und LTE Advanced stellen eine wichtige Ergänzung 

der Glasfaser für das mobile Arbeiten dar. Für eine Übergangszeit sind sie zur Versor-

gung von schwer erreichbaren Randgebieten hilfreich. Auch die Mobilfunkstationen müs-

sen ihrerseits aber mit weit in die Fläche reichenden Breitbandverbindungen, vorzugswei-

se Glasfaser, angebunden werden. 
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6. Zielsetzung 

 

Die TKG-SWF verfolgt gemäß ihrem Gesellschaftsvertrag das Ziel, „die Telekommunika-

tion in Südwestfalen sowie in angrenzenden Kommunen benachbarter Kreise zu verbes-

sern und weiterzuentwickeln um die Wettbewerbsfähigkeit der Region zu stärken“. 

 

Nach Beschluss der Kreistage wurde bis Ende 2015 in der Regel eine reine Grundver-

sorgung angestrebt, mit der kurz- und mittelfristig eine weitgehende Flächendeckung von 

bis zu 6 Mbit/s vorwiegend durch den Einsatz von Funktechnologien sichergestellt wer-

den sollte. Von den dazu zur Verfügung gestellten Ressourcen von insgesamt bis zu 14 

Mio. Euro wurden von TKG-SWF ca. 7,5 Mio. Euro investiert und damit das gesetzte Ziel 

im Zeitraum 2008 bis 2014 für insgesamt über 99% der Haushalte und Gewerbebetriebe 

erreicht und mit Verkauf des errichteten Funknetzes an einen regionalen Netzbetreiber 

abgeschlossen. Die verbleibenden Mittel aus Darlehenszusagen der Kreise mussten 

nicht in Anspruch genommen werden. Es konnte eine Grundversorgung in ca. 300 Ort-

schaften bzw. Ortsteilen geschaffen werden, die noch nicht mit mindestens 2 Mbit/s ver-

sorgt waren. Dabei war regelmäßig von einer Mindestanzahl von 20 Teilnehmern auszu-

gehen.  

 

Im Rahmen der Breitbandstrategie der Bundesregierung und der „Digitalen Agenda“ des 

Bundes ist mittlerweile vorgegeben, eine flächendeckende Versorgung des Landes mit 

hochleistungsfähigen Breitbandanschlüssen von 50 Mbit/s und den schnellen Aufbau von 

Netzen der nächsten Generation – Next Generation Access (NGA)-Netzen – als wichtige 

Voraussetzungen für wirtschaftliches Wachstum und steigenden Wohlstand zu gewähr-

leisten. Zur Erreichung dieses Ziels wurden vom Bund in den letzten Jahren unter ande-

rem im Telekommunikationsgesetz Maßnahmen getroffen, um die Breitbandversorgung 

im Sinne der Digitalen Agenda für Europa zu verbessern. Zusätzlich müssen aber auch 

geeignete Fördermaßnahmen für die Fälle ergriffen werden, in denen der Ausbau eines 

Hochgeschwindigkeitsinternets in naher Zukunft nicht über den Markt realisierbar ist.  

 

Für die Arbeit der TKG-SWF müssen die Zieldimensionen fortlaufend neu definiert und 

konkretisiert werden. Folgende Einflussfaktoren sind dabei u.a. von den Kreisen bei ihren 

Entscheidungen zu berücksichtigen, bzw. festzulegen: 
 

 

Einflussfaktoren Siedlungs- / Gebietstyp (Gewerbe, Dorf, Stadt, Baulücken, Neuerschließung) 

Bandbreite (Ausgangsbandbreite, Mindestbandbreite) 

Teilnehmerzahl (Untergrenze, Art der Teilnehmer) 

Anschluss- / Vermarktungsquote (Vertragsabschlüsse, Zahlungsbereitschaft) 

Technologiewunsch (Vorgabe , Ausschluss oder Kombinationen) 

Demografische Perspektive (Zukunftschancen) 

Kosten pro Hausanschluss (Obergrenzen) 

Finanzierbarkeit (Amortisationszeitraum, RoI, bzw. ZUschüsse / Subventionen) 

Kritsche Infrastruktur (Verwaltungen, Schulen, Krankenhäuser, Feuerwehr, etc.) 
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Die TKG-SWF spricht hierzu folgende Empfehlungen und Hinweise aus: 

 

Grundversorgungsdefinition erweitern  

Die massiv gestiegene Erwartungshaltung von Städten und Gemeinden, sowie der priva-

ten und gewerblichen Endnutzer machen es erforderlich, die Grundversorgung über das 

inzwischen nahezu flächendeckend erreichte Niveau von 6 Mbit/s hinaus zu verbessern. 

Dies kann je nach Gebietstyp differenziert ausfallen. 

 

Ausbauziele nach Gebietstypen unterscheiden 

Bandbreitenziele und erforderliche Teilnehmerzahlen können je nach Gebietstyp unter-

schiedlich festgelegt werden, z.B. eine Unterscheidung für Gewerbegebiete, Dörfer unter 

20 Haushalte, Dörfer zwischen 20 und 100 Haushalten, städtische Bereiche, Baulücken, 

Neuerschließungen, etc. Sie sollte außerdem die Zukunftsperspektiven von Dörfern, den 

demografischen Wandel, eventuelle Entwicklungsabsichten von Gewerbegebieten und 

regionalpolitische Planungen berücksichtigen.  

Weiterhin sollte der Einsatz der TKG-SWF nur in solchen Gebieten erfolgen, in denen auf 

absehbare Zeit keine Realisierung von Glasfasernetzen oder eine privatwirtschaftliche 

Erschließung zu erwarten ist. Eine Ausnahme können allerdings kritische Infrastrukturen 

wie Verwaltungen, Schulen, Krankenhäuser, Feuerwehr, Polizei, etc. sein, die von einer 

öffentlichen Erschließung besonders profitieren.  

 

Auf nachhaltige Technologien setzen 

Die verwendete technologische Lösung sollte so gewählt werden, dass sie eine künftige 

Entwicklung eines Glasfasernetzes zumindest unterstützt z.B. durch einen übergangs-

weisen VDSL-Ausbau (KVz-Überbau) oder durch Heranführung von Glasfaserleitungen 

in die Orte. Des Weiteren sollte die ausgewählte Lösung ein Konzept für den künftigen 

flächendeckenden Glasfaserausbau beinhalten. Durch die ständige Optimierung der 

Grundversorgung ist vor allem eine hinlängliche Versorgung des ländlichen Raums mit 

geeigneten Technologien sicherzustellen. 

 

Investitionsbedarf ermitteln 

Der gleichzeitig damit verbundene Investitionsbedarf hierfür hängt von vielen Faktoren 

(z.B. gewünschte Mindestbandbreite, verwendete Technologie, Mindestteilnehmerzahlen, 

laufende Betriebskosten, Abschreibungszeitraum, Return on Investment) ab, und lässt 

sich pauschal nur überschlägig ermitteln. Bei Annahme eines Zielkorridors von 50 Mbit/s 

und VDSL als Technologie, ist im Durchschnitt von jährlich ca. 4 Mio. Euro pro Kreisge-

biet über einen Zeitraum von 5 Jahren für bis zu 97% der Haushalte in Südwestfalen 

auszugehen. Seitens der TKG-SWF erfolgt eine genauere örtliche Identifizierung von 

Bedarfsgebieten, die Erhebung weiterer Daten, Vorschläge und Festlegung von Er-

schließungsarten, damit eine Kalkulation verlässlicher möglich wird. 

 

Hochleistungsnetze als langfristiges Infrastrukturziel anstreben 

Als langfristiges Infrastrukturziel soll die TKG-SWF die Entwicklung nachhaltiger Breit-

band-Infrastrukturen, insbesondere auf Basis von Glasfasernetzen befördern. Positiv zu 

werten sind auch alle Netz- und Technologieentwicklungen, die die Erreichung dieses Inf-

rastrukturzieles unterstützen. Dazu soll der Next Generation Access (NGA) Ausbau an-

gestrebt werden (vgl. Beschluss der AG Strategie des Aufsichtsrats vom Oktober 2012). 

Für den Ausbau sollen dabei Synergien bei Mitverlegungen und/oder Neuerschließungen 

genutzt werden, um die Tiefbaukosten maßgeblich zu senken.  
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Lösen vom „mindestens X Mbit/s“ Maßstab 

Hochgeschwindigkeitsnetze müssen in der Lage sein, alle von Nutzern gewünschten 

Dienste, Anwendungen und Verfahren zu ermöglichen, unabhängig von einer sich stän-

dig erhöhenden Bandbreitenanforderung. Dies wird perspektivisch  bis in den Bereich 

mehrerer Gigabit pro Sekunde, stabil sowie symmetrisch im Up- und Download reichen. 

Die Netze sollten zudem ohne großen Aufwand erweiterbar (skalierbar) sein.  

 

Controlling, Monitoring und Evaluation erforderlich 

Wenn bis 2018 der überwiegende Teil der Haushalte und Gewerbebetriebe in Südwestfa-

len (mindestens 85%) und bis 2020 die verbleibenden Haushalte über Anbindungen von 

mindestens 50 Mbit/s verfügen sollen, wird dies voraussichtlich nur in Kooperationen er-

reicht werden. Durch ein Monitoring der TKG-SWF wird regelmäßig überprüft, ob die Er-

reichung der Ziele durch die verschiedenen Anbieter und Kooperationspartner im Zeit-

plan und realistisch ist, bzw. inwieweit nachgesteuert werden muss. 

 

Durch Synergien die eigenen Investitionen reduzieren 

In Übereinstimmung mit den Zielen des Bundes und der EU Kommission kommt der 

TKG-SWF eine entscheidende Rolle bei der Zielerreichung für Südwestfalen zu. Durch 

flankierende Initiativen wie z.B. Erleichterungen beim Zugang zu vorhandener Infrastruk-

tur, Koordinierung öffentlicher Bauarbeiten zwecks Hebung von Synergieeffekten oder 

der Herstellung umfassender (Markt-)Transparenz soll die TKG-SWF sicherstellen, dass 

die erforderlichen eigenen Investitionen so gering wie möglich ausfallen.  

Rechtlicher Umsetzungsmaßstab sind dabei die Leitlinien der EU für die Anwendung der 

Vorschriften über staatliche Beihilfen im Zusammenhang mit dem schnellen Breitband-

ausbau (Breitbandleitlinien).  

 

Risiko einer „Digitalen Spaltung“ beachten 

Zu Bedenken ist, dass bei einer konkreten Zielvorgabe von z.B. flächendeckend 50 

Mbit/s bis zum Jahr 2018, in der Region temporär die Gefahr einer Ausweitung der „Digi-

talen Spaltung“ besteht, da unterversorgte Bürger und Unternehmen ihr „Recht“ auf 

schnelles Internet kurzfristig einfordern werden. Der notwendige Infrastrukturaufbau be-

nötigt allerdings längere Zeiträume und großen Ressourceneinsatz. Hier gilt es so früh 

wie möglich, einer Standortbenachteiligung der ländlichen Gemeinden gegenüber den 

städtischen und touristischen Zentren mit dramatischen gesellschaftlichen und wirtschaft-

lichen Auswirkungen vorzubeugen.  

Verschärft wird diese Entwicklung durch die absehbare rasche Weiterentwicklung der 

Breitband-Anschlusstechnologien, die jedoch kaum Vorteile für eine Erschließung in der 

Fläche bieten. Die derzeitigen kupferbasierenden Übertragungssysteme (VDSL) werden 

dort mittelfristig an ihre Leistungsgrenzen stoßen, in dünner besiedelten Gebieten mit 

langen Teilnehmeranschlussleitungen ist dies schon heute der Fall. Die TKG-SWF evalu-

iert daher kontinuierlich den Stand des Netzausbaus aller Anbieter und versucht frühzei-

tig, Problemgebiete zu identifizieren und vorausschauende Maßnahmen zu treffen.   

 

Mehr Kooperationen  

TKG-SWF und Breitbandkoordinatoren arbeiten eng mit den Verantwortlichen der Städte 

und Gemeinden zusammen. Ebenso sind Kooperationen zwischen Versorgungsunter-

nehmen und Infrastrukturbesitzern zu entwickeln und Synergien zu nutzen. Erste Rah-

menverträge wurden dazu bereits von der TKG-SWF abgeschlossen und gestatten zu-

künftig die Beauftragung und Abwicklung von Einzelprojekten (Funk- und Festnetze). 
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Planung und Beratung  

Aufbauend auf der Zielsetzung muss zuerst eine individuelle Detailplanung für jedes Ver-

sorgungsgebiet erfolgen. Die TKG-SWF soll aktiv Planung und Beratung betreiben, um 

alle Akteure zu sensibilisieren, auf den notwendigen Wissenstand zu bringen und konkre-

te Hilfe beim Netzausbau zu leisten.  

Hierbei lassen sich häufig auch indirekte Ausbaueffekte erzielen, z.B. durch die Verringe-

rung von Wirtschaftlichkeitslücken, dem „Hebeln“ von Investitionen anderer Anbieter, o-

der der Bewilligung von Förderprojekten bei den Kommunen.  

 

Stärkere Projektausrichtung 

Eine Projektorganisation wird den unterschiedlichen Anforderungen von Ausbauprojekten 

und Zielvorgaben der Gesellschafter am besten gerecht.  

Im Rahmen einzelner Projekte kann für die Bedarfsgebiete in den 59 Kommunen ein auf 

die Haushalte und Gewerbebetriebe abgestimmter kommunaler Masterplan und Ziel-

netzplan unter Berücksichtigung etwaiger vorhandener nutzbarer Glasfaser- oder Leer-

rohrtrassen erstellt werden. Diese Masterpläne und Zielnetzpläne können einen zeitlich 

mehrstufigen Ausbau vorsehen z.B. über FTTC  zu  FTTB/H. Bei einem bedarfsbezoge-

nen mehrstufigen Ausbauplan sind die erforderlichen Investitionen über einen längeren 

Zeitraum zu verteilen. Die Verlegung der hierfür erforderlichen Leerrohre muss dann auf 

der Grundlage dieser Zielnetzpläne erfolgen. Existieren noch keine Master- und Zielnetz-

pläne für ein bestimmtes Gebiet, sollte bei Tiefbaumaßnahmen trotzdem bereits eine Mit-

verlegung von Leerrohren geprüft werden.   

Erforderlichen Baumaßnahmen (Leerrohre, Glasfaserkabel, Glasverteiler, Multifunktions-

gehäuse) müssen vor Ort identifiziert und geographisch dokumentiert werden. Im Wege 

einer bedarfsorientierten, stufenweisen Ausbauplanung sollte die Anbindungsstruktur der 

einzelnen Kommunen untereinander eine Ringstruktur und die Zugänge zum Backbone 

unter Berücksichtigung bereits vorhandener nutzbarer Glasfaser-, Leerrohrtrassen oder 

Richtfunkverbindungen vorsehen.  

 

Kontinuierliche Arbeit  

Ausbauziele und Masterpläne stellen nur einen ersten Schritt dar. Das bis 2020 und da-

nach weiter steigende Datenvolumen ist Grund für eine kontinuierliche Arbeitsweise, da-

mit eine zukünftige Versorgung auch im Gigabit-Bereich gelingt. Die TKG-SWF muss da-

bei die teilweise mangelnde Wirtschaftlichkeit eines Ausbaus im ländlichen Raum und die 

derzeit noch zurückhaltende Nachfrageentwicklung berücksichtigen.  

Parallel zur Sicherstellung der Grundversorgung und der Optimierung ihrer derzeitigen 

Bestandsnetze, soll die TKG-SWF so früh wie möglich Maßnahmen und Aktivitäten ver-

anlassen und durchführen können, um eine bedarfsgerechte hochwertige Breitbandver-

sorgung auch in Zukunft zu befördern.  

 

Wesentliche strategische Zielsetzung für die Aktivitäten der TKG-SWF bleibt die flächen-

deckende Versorgung mit schnellen Internetzugängen als technische, wirtschaftliche und 

soziale Infrastruktur in der Region Südwestfalen, um die Basis für Innovation, Wachstum 

und wirtschaftlichen Erfolg zu bilden und damit wesentliche Voraussetzung für die Zu-

kunfts- und Wettbewerbsfähigkeit der Region und des Wirtschaftsstandorts Südwestfalen 

zu sein.  

  



Breitband-Agenda für Südwestfalen 
  

 

20 
 

7. Maßnahmenplan 

 

Die mit den vorgenannten Zielen verbundenen Maßnahmen sollen nun näher erläutert 

werden Die Maßnahmen unterteilen sich in verschiedene relevante Handlungsfelder und 

stellen keine abschließende oder vollständige Aufzählung dar.  

 

Den Ausganspunkt bildet die strategische Fokussierung der TKG-SWF mit einer starken 

Projektorganisation, die an folgendem Schema verdeutlicht wird. Einige der Bereiche und 

Aufgaben, werden indirekt über einen längeren Zeitraum von der TKG-SWF erbracht 

bzw. vorbereitet. Das Dreieck symbolisiert die Möglichkeit der Schwerpunktsetzung durch 

einzelne Kreise und einen Trade-off des jeweiligen Ressourceneinsatzes. 

 

 

Die Sicherstellung einer flächendeckenden Grundversorgung durch die in der Region 

vorhandenen, bereits errichteten oder mitnutzbaren Infrastrukturen und Bestandsnetze 

und die Förderung von Hochleistungsnetzen bilden zwei zentrale Herausforderungen. 

Wie bereits dargestellt, ist eine Breitbandversorgung auf der Grundlage einer Glasfaser-

infrastruktur (FTTB/H) die hochwertigste und auch nachhaltigste Versorgungsart. Die 

technologische Entscheidung für den Aufbau eines Richtfunknetzes wurde seinerzeit vor 

allem aus wirtschaftlichen Gesichtspunkten (Einsparung hoher Tiefbaukosten) und Grün-

den der Schnelligkeit (Time-to-Market) getroffen werden. Zum damaligen Zeitpunkt stell-

ten da andere Lösungen noch keine sinnvolle oder finanzierbare Alternative dar. Mittler-

weile hat eine Weiterentwicklung sowohl der Marktsituation, der Technologien und deren 

Anschaffungskosten, sowie nicht zuletzt die Regulierung und Frequenzpolitik seitens der 

Bundesnetzagentur, neue Fakten geschaffen.  

 

Beratung,  
Qualifizierung 

Datengrundlage,  
Netzplanung 

Netzausbau und   
Verpachtung  

von Infrastruktur 

Nutzung und Optimierung vorhandener Netze 
und mitnutzbarer Infrastrukturen 

Kooperationen und 
Abwicklung von  
Förderverfahren 

Projektmanagement 

Weiterentwicklung zu Gigabitnetzen 
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Die von der TKG-SWF bis 2014 errichteten, und Ende 2015 verkauften Richtfunknetze 

werden noch bis mindestens zum Jahr 2020 von einem privaten Betreiber weiter als O-

pen Access Netze betrieben, um die Grundversorgung - wo erforderlich - auch in den 

nächsten Jahren zu sichern. Der Betreiber wird selbstständig Netzoptimierungen vor-

nehmen und die Auslastung und Verbreitung von neuen Diensten und Anwendungen 

verbessern. Mit dem Verkauf dokumentiert die TKG-SWF eindeutig ihre erfolgreiche stra-

tegische Weiterentwicklung, über die bisherigen funkbasierten Aktivitäten hinaus. Gleich-

zeitig führte dieser Schritt in der Außenwahrnehmung dazu, dass die TKG nicht länger 

als Konkurrent oder „zweitbeste Alternative“ zu anderen Marktbegleitern missverstanden 

werden kann, auch wenn manche Akteure noch bewusst versuchten, diesen Eindruck 

aufrecht zu erhalten.  

Die TKG-SWF war und ist grundsätzlich technologieübergreifend und anbieterneutral 

ausgerichtet und strebt mit allen Anbietern die bestmögliche Versorgungslage an. Als 

kommunales Unternehmen kann es gerade nicht ihre Aufgabe sein, in den Wettbewerb 

zu den „großen“ Anbietern zu treten. Sie muss eher eine kooperative Strategie verfolgen. 

Mit der neuen Ausrichtung wurden alte Vorurteile entkräftet und die Kernkompetenzen 

der TKG-SWF wieder an alle (politischen) Akteure kommuniziert. 

Parallel dazu setzt sich die TKG-SWF dafür ein, gemeinsam mit den kommunalen Re-

chenzentren auch kommunale Standorte stärker über redundante Netze miteinander zu 

verbinden (z.B. Südwestfalen IT, Verbundleitstellen, Rettungswachen, Schulen, etc.) und 

hat dazu bereits Planungen für die Akteure erarbeitet. 

 

Eine grundlegende Aufgabe für einen kreisweiten Breitbandausbau besteht künftig vor al-

lem in einem funktionierenden Projektmanagement bzw. der Koordinierung der Netzpla-

nung. Darunter fällt auch die Unterstützung und Moderation des Ausbauprozesses auf 

der Ebene der Infrastruktur. Nach wie vor stellen die topographischen Gegebenheiten 

und Informationsasymmetrien immer wieder Hürden bei der konkreten Umsetzung dar. 

Dabei spielt es in der Regel eine untergeordnete Rolle, welche Technologie für die Ver-

sorgung zum Einsatz kommen soll. Die Praxis hat gezeigt, dass es bei der Richtfunklö-

sung oftmals mehrerer Maststandorte bedarf, um abgelegene Ortschaften zu erreichen, 

was sich letztlich auch auf die Investitionskosten auswirkt. Hier muss künftig noch stärker 

auf der Kostenseite abgewogen werden, welcher Technologie sich die TKG-SWF jeweils 

bedienen soll. Mit statischen Plänen lässt sich weder der dynamischen Marktsituation 

noch der notwendigen Versorgungsqualität gerecht werden.  

 

Projektablauf 

Exemplarisch laufen Projekte zwischen TKG-SWF und Kommunen i.d.R. wie folgt ab: 

 

1 
• Kommune / Wirtschaftsförderung meldet Bedarf 

2 
• TKG prüft Bedarf und Realisierungschancen (inkl. Erschließungsmöglichkeiten) 

3 
• Netzplanung, Kostenermittlung, Möglichkeiten der Projektfinanzierung 

4 
• TKG schlägt Projektkonzept (mögliche Anbieter, Förderverfahren, etc.) vor 

5 
• Entscheidung in Gremien (Kommune und TKG-SWF) 

6 
• Projektauftrag an TKG-SWF (z.B. Vorbereitung Förderverfahren, Verhandlungen)  

7 
• Projektdurchführung (Vertragsabschlüsse, Bauausführung, Controlling) 
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Maßnahmen-Baukasten 

Die TKG-SWF schlägt eine Reihe von Maßnahmen vor, um für die Verbesserung und 

Weiterentwicklung der Telekommunikationsinfrastruktur der Region zu sorgen. Diese 

sind als eine Art „Baukasten“ zu verstehen damit sie die jeweiligen Besonderheiten der 

Projekte vor Ort berücksichtigen. Sie lassen sich nach jeweils bester Eignung und gezielt 

auf die Gegebenheiten und Ziele der einzelnen Gesellschafter abstimmen, da einzelne 

Bausteine flexibel ausgewählt und miteinander kombiniert werden können.   

Die Maßnahmen sind den drei Handlungsfeldern „Beratung, Qualifizierung, Datengrund-

lage, Netzplanung“, „Netzausbau und Verpachtung von Infrastruktur“, sowie Kooperatio-

nen und Förderverfahren“ zugeordnet.  

Nachfolgendes Schaubild zeigt die einzelnen Maßnahmen in der Übersicht. 

 

 
 

 

 

 

 

 

    Kontinuierliche Tätigkeit 

    Projektbasierte Tätigkeit 

    Kontinuierliche Tätigkeit mit projektbasierter Umsetzung 

 

Beratung, 
Qualifizierung, 

Datengrundlage, 
Netzplanung 

 Einrichtung eines 
Infrastrukturkatasters  

 Laufende Erhebungen der 
Netzinfrastrukturen und der 

Bedarfsgebiete  

 Vorausschauende Netzplanung 
und Abstimmung mit 

Netzbetreibern  

Beratung und 
Öffentlichkeitsarbeit mit zentralen 

Ansprechpartnern 

 Empfehlungen und Standards 
zur Leerrohrverlegung  

 Kombination verschiedener 
Technologien und 
Verlegemethoden  

 Zugang zu Backbone Netzen  

Eigener 
Netzausbau und 

Verpachtung 
von Infrastruktur 

 Mitverlegungsmaßnahmen und 
Bautätigkeiten  

 Eigene Investitionen in den 
Netzausbau  

 Bedarfsgerechte 
Einzelanbindungen 

 (Neu-)Erschließung von Wohn- 
und /oder Gewerbegebieten 

Verpachtung von mitnutzbaren 
Infrastrukturen an Netzbetreiber  

Unterstützung von regionalen 
Initiativen und Bürgernetzen 

Kooperationen 
und 

Förderverfahren 

 Eingehen von Kooperationen 

 Akquisition weiterer Investoren  

 Beteiligung an Wettbewerben 
und  Förderprojekten 

 Beteiligung an FuE-Aktivitäten  
in Südwestfalen 

 Hilfestellung und Begleitung bei 
Förderprojekten (GAK, GRW) 

Übernahme und Reduzierung  
von Wirtschaftlichkeitslücken 

 Beihilfe-, Vergabe- und EU-
Rechtskonformität 

Schrittweise Weiterentwicklung der Bestandsnetze 

hin zu Gigabitnetzen (Coax, FTTB/H) 
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Unterschieden werden jeweils kontinuierlich auszuführende Tätigkeiten, einmalige pro-

jektbasierte Tätigkeiten, sowie kontinuierliche Tätigkeiten (Vorbereitung) die eine projekt-

basierte Umsetzung erfahren. 

 

Einige der Maßnahmen sind in Kombination zu sehen bzw. bauen aufeinander auf. Ande-

re Maßnahmen können dagegen auch einzeln angewandt werden (z.B. Kooperationsver-

träge, Übernahme von Wirtschaftlichkeitslücken, Einzelanbindungen, usw.). 

 

Als erste Maßnahme wurde ein Infrastrukturkataster erstellt, damit die verschiedensten 

vorhandenen Netzinfrastrukturen überhaupt verzeichnet, verwaltet und anschließend ei-

ne detailliertere Netzplanung mit genauerer Kostenkalkulation von Ausbauprojekten und -

alternativen ermöglicht werden können. Die Erstellung der ersten Version des Infrastruk-

turkatasters wurde von der TKG-SWF im Oktober 2015 erfolgreich abgeschlossen.  

 

Im dem folgenden Katalog werden die einzelnen Maßnahmen detaillierter beschrieben. 

Am Ende wird jeweils eine Beschlussempfehlung (Entscheidung) vorschlagen, die beab-

sichtigten Effekte beschrieben, die die jeweilige Maßnahme entfalten soll, und grob ab-

geschätzt, wie diese sich auf das erforderliche Budget bzw. Ressourcen der TKG-SWF 

auswirkt. 
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Einrichtung eines Infrastrukturkatasters (bereits beschlossen und in Betrieb) 

 

Die TKG-SWF entwickelt ein zentrales Instrument zur Erfassung von Infrastrukturdaten 

und Nutzung von Synergien für einen möglichst effizienten Aufbau von NGA-Netzen. 

Dieses basiert auf einem Geo-Informationssystem und erfasst z.B. die vorhandenen 

Leerrohrkapazitäten unterschiedlicher Netzbetreiber in Südwestfalen. Dazu zählen bei-

spielsweise vorhandene Glasfaserleitungen, Leerrohre, Funkmasten und Richtfunkstre-

cken. Die Daten stammen von Infrastrukturinhabern verschiedenster Branchen, insbe-

sondere von Unternehmen der Energiewirtschaft und der Telekommunikation. Daneben 

sollen Daten über geeignete Infrastrukturen der öffentlichen Hand in die Datenbasis des 

Infrastrukturatlas einfließen. Auch geeignete Baumaßnahmen (Straßenbaumaßnahmen, 

Geh- und Radwege, Kanal-/Abwassersanierungen), sollten fortlaufend über eine Schnitt-

stelle von Kommunen und den regionalen Netzbetreibern mitgeteilt werden. 

 

Das System dient als Koordinations- und Planungswerkzeug für Netzplanung und Netz-

nutzung, als Tool für das Leerrohrmanagement der Kommunen und Unternehmen und 

auch als Informationssystem für Kommunen und Anbieter. Zukünftig können die im Rah-

men des Netzausbaus der TKG-SWF mitverlegten Leerrohre vollständig abgebildet wer-

den, um durch den kurz- und mittelfristigen Einzug von Breitbandkabeln bzw. Glasfasern 

eine spätere Versorgung mit Breitbanddiensten zu vereinfachen bzw. kostengünstiger zu 

gestalten und damit zur Verbesserung der Wirtschaftlichkeit vorhandener und neu ent-

stehender Netze beizutragen. 

 

Die TKG-SWF und die Breitbandkoordinatoren werden damit in die Lage versetzt, qualifi-

zierte Infrastrukturauskünfte zu erteilen und Beteiligte an konkreten Breitbandausbaupro-

jekten (Nutzer) mit Infrastrukturinhabern (Anbieter) zusammenzubringen. Hierfür erhält 

und verwalten TKG-SWF und Breitbandkoordinatoren alle Informationen über die Lage 

relevanter Infrastrukturen und entsprechende Kontaktmöglichkeiten zum Infrastrukturin-

haber. Auf dieser Basis kann mit Infrastrukturinhabern über eine Mitnutzung der vorhan-

denen Infrastruktur verhandelt werden. Wichtig ist hierbei anzumerken, dass nicht alle er-

fassten Infrastrukturen zwangsläufig zur Mitnutzung zur Verfügung stehen, da eine Viel-

zahl weiterer Infrastruktureigentümer (Stadtwerke, Energieversorger, Wasserverbände, 

etc.) berücksichtigt werden. 

 

 

Entscheidung: 
Die TKG-SWF wird mit der Erstellung und Pflege eines zentralen Infrastrukturkatasters 
für Telekommunikationszwecke mit Schnittstellen zu Kommunen und Unternehmen be-
auftragt. 
 
Effekt: 

Netzplanungen und Kostenschätzungen für Ausbauszenarien ermöglichen, Infrastruktur 

vermitteln, Erschließungschancen erkennen und Doppelinvestitionen vermeiden. 

 

Budget: 

Einmalig 12.000 Euro je Kreis für das Softwaresystem, Ersterhebung und Einpflegen der 

Datengrundlage. 
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Laufende Erhebung der Netzinfrastrukturen und der Bedarfsgebiete 

 

Ziel der Maßnahme ist es, ein aktuelles Bild, in qualitativer und quantitativer Hinsicht, der 

Versorgungsgebiete und Infrastruktureinrichtungen, von den Telekommunikationsanbie-

tern und Infrastruktur- Besitzern zu erzeugen, um einerseits die Breitbandstrategie und 

mögliche Förderungsmaßnahmen und Schwerpunkte darauf abzustimmen. 

 

Zunächst erfolgt eine aktuelle Bedarfsabfrage bei den kreisangehörigen Städten und 

Gemeinden. Neben den zu versorgenden Ortsteilen und Bereichen wird dabei auch um 

eine Priorisierung gebeten, da die TKG-SWF nur eine begrenzte Anzahl von Gebieten 

gleichzeitig beplanen und bearbeiten kann. Außerdem besteht jederzeit die Möglichkeit 

für Bürger und Unternehmen, Bedarfe über ein Webformular auf der Homepage der 

TKG-SWF, direkt zu melden.  

 

Die Bedarfsgebiete werden im Geographischen Informationssystem (GIS) erfasst und da-

rin zunächst grob geplant. Anbindungs- und Anschlussmöglichkeiten werden nach Krite-

rien der technischen und wirtschaftlichen Machbarkeit beurteilt und nach der Priorisie-

rung der Kommunen eine Ausbaurangfolge bestimmt. Es erfolgt bereits eine Betrachtung 

vorhandener Infrastrukturen in den jeweiligen Gebieten, um schnelle Versorgungsmög-

lichkeiten zu identifizieren und Kontakt zu den entsprechenden Netzeigentümern oder 

Anbietern herzustellen.  

 

Sofern ein Standardvorgehen angewendet werden kann, d.h. vorhandene Partner für die 

Umsetzung und Realisierung gefunden wurden und z.B. bereits vertragliche Grundlagen 

mit der TKG-SWF bestehen (Kooperationsvereinbarungen, Mietverträge, Wegerechte, 

etc.), kann direkt mit der Erschließung weißer Flecken begonnen werden. Ansonsten wird 

mindestens eine detaillierte Budgetabschätzung für die konkrete Erschließung der Be-

darfsgebiete vorgenommen, mit der weitere Beschlüsse (Gremien TKG-SWF, Kreis, 

Kommune) ermöglicht werden.  

 

Entscheidung: 

Die TKG-SWF pflegt mit dem Infrastrukturkataster ein umfassendes Planungs- und In-

formationssystem für den Breitbandausbau und leitet daraus konkrete Ausbaumaßnah-

men ab. 

 

Effekt: 

Ermöglicht detaillierte, qualitative und quantitative Aussagen und Bewertungen zu einzel-

nen Ausbauprojekten. Erkennen von Synergiepotenzial und Grundlage einer strategi-

schen Netzplanung in volkswirtschaftlichem Interesse (Daseinsvorsorge).  

 

Budget: 

Jährlicher Aufwand ca. 5.000 Euro je Kreis, laufende Aktualisierung im Rahmen der or-

dentlichen Geschäftstätigkeit der Breitbandbeauftragten der Kreise, aktive Zuarbeit durch 

Verwaltungen, Städte und Gemeinden erforderlich. 
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Vorausschauende Netzplanung und Abstimmung mit Netzbetreibern  

 

Der Aufbau einer Breitbandinfrastruktur bedarf einer langfristigen Planung und eines 

sinnvollen Abwägungsprozesses. Es stellt sich häufig die Frage, ob eine kostenintensive 

langfristige Infrastruktur aufgebaut werden soll, oder ob zunächst in eine Übergangslö-

sung, z.B. FTTC / VDSL investiert wird. Dabei ist eine enge Abstimmung mit den Netzbe-

treibern, die diese Infrastruktur nutzen sollen erforderlich, um ein für beide Seiten akzep-

tables Mietmodell aufzustellen. 

 

Bei einer solchen pro-aktiven Netzplanung müssen eine Vielzahl unterschiedlicher Aus-

gangsdaten und Parameter einfließen. Das Zielnetz wird kurz- bis mittelfristig noch aus 

einer Kombination von Richtfunk, Kaoxialkabel, Glasfaser- und Kupferkabel bestehen 

und berücksichtigt die jeweiligen lokalen Gegebenheiten. 

 

Mit einem fortlaufend weiter zu konkretisierenden Zielnetzplan soll durch eine frühzeitige 

Steuerung eine bestmögliche Vorbereitung des späteren, vollständig glasfaserbasierten 

Zielnetzes erreicht werden, um gleichzeitig die erforderlichen Investitionskosten zu redu-

zieren. Die Ausbauplanung erfolgt rollierend und in mehreren Phasen. Darunter sind zu 

verstehen die Vorplanung (Machbarkeitsprüfung, Voruntersuchung und Trassenfindung), 

Genehmigungsplanung (öffentliche und privatrechtliche Genehmigungen, Kreuzungsge-

nehmigungen, Begleitung des Genehmigungsverfahrens, umweltrelevante Planungen, 

Erstellung von Antragsunterlagen), Trassenplanung (Trassierung/Vermessung, Projektie-

rung und Dokumentation, nachrichtentechnische Linienplanung, technische Berechnun-

gen, Erläuterungsberichte, Schemapläne, bautechnische Planung,  Ausführungsplanung, 

ggf. Ausschreibungsunterlagen) sowie baubegleitende Maßnahmen (Bauüberwachung/-

koordination, baubegleitende Vermessung und Revision). 

 

Entscheidung: 

Die TKG-SWF erstellt eine Zielnetzplanung für das jeweilige Kreisgebiet und/oder einzel-

ne Kommunen und stellt fortlaufend unterstützende Planungsleistungen bereit. 

 

Effekt: 

Dynamische Roadmap für ein (glasfaserbasiertes) Zielnetz. Einsparung von statischen 

Einzelgutachten und externen Beratern für die Kommunen. 

 

Budget: 

Laufender Aufwand abhängig vom Umfang der gewünschten Netzplanung, des Betrach-

tungszeitraums und der Ausgangslage, ca. 10.000 Euro je Kreisgebiet und anteilige Per-

sonalressourcen. 
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Beratung und Öffentlichkeitsarbeit mit zentralen Ansprechpartnern 

 

Den 59 Kommunen in Südwestfalen stehen mit den Breitbandkoordinatoren und der 

TKG-SWF kompetente Ansprechpartner zur Verfügung, die sie qualifiziert bei der Suche 

nach Versorgungsmöglichkeiten und Verhandlungen mit Anbietern unterstützen. Mitar-

beiter und Entscheidungsträger in Kommunen sind mit den technischen, finanziellen und 

beihilferechtlichen Anforderungen eines kommunal unterstützten Netzausbaus vielfach 

nicht vertraut. 

 

Durch Öffentlichkeitsarbeit, Veranstaltungen, Vorträge, Workshops und Gespräche soll 

ein hohes Maß an Bewusstsein über die Wichtigkeit und Notwendigkeit einer leistungsfä-

higen Breitband-Infrastruktur geschaffen und ein ausreichender Wissensstand bei allen 

Akteuren hergestellt werden. Darüber hinaus werden konkrete Realisierungsvarianten für 

eine Anbindung der Gebiete einschließlich von Finanzierungsvorschlägen vorbereitet. 

 

Die Aktivitäten im Rahmen der Presse- und Öffentlichkeitsarbeit sind vielfältig und um-

fassend. Neben regelmäßigen Pressemitteilungen, wird ein eigener Newsletter versendet 

(print und online). Es findet eine enge Abstimmung mit weiteren wichtigen Akteuren statt, 

z.B. Industrie- und Handelskammern, Verbänden, Hochschulen, Politischen Parteien, 

Bürgerinitiativen, Privatpersonen und Unternehmen. Dabei wird immer gemeinsam mit 

den vor Ort tätigen Multiplikatoren kooperiert (z.B. Bürgermeister, Ortsvorsteher, Verei-

ne). Dank der kontinuierlichen Arbeit der letzten Jahre konnte eine weitgehend gute Re-

putation in der öffentlichen Wahrnehmung erworben werden.  

 

Es finden außerdem regelmäßige Arbeitskreissitzungen und Berichte für die politischen 

Gremien der Gesellschafter statt, bei dem auch die Wirtschaftsförderungsgesellschaften 

aktiv eingebunden sind.  

 

Da erfahrungsgemäß den Städten und Gemeinden beim Thema Breitband vor Ort eine 

zentrale Bedeutung, z.B. beim Informationszugang (Bauvorhaben etc.) zukommt, sind 

diese Kernadressaten der Maßnahme und zu jedem Zeitpunkt eng mit einzubeziehen. 

Die Qualifizierung der kommunalen Akteure ist von großer Bedeutung. Gemeinsam mit 

den Städten und Gemeinden kann erheblich zu einer zügigen Realisierung von Ausbau-

projekten beitragen werden. 

 

Entscheidung: 
Die TKG-SWF informiert gezielt in Verwaltungen, Ausschüssen und Gremien (bis auf die 
Ebene der Bürgermeisterkonferenzen) und betreibt aktiv Öffentlichkeitsarbeit. 
 
Effekt: 

Beratung und Vorstellung von Erschließungsmöglichkeiten einzelner Kommunen. Know-

how Transfer, Reduzierung von Aufwand bei den Kommunen, aktive Informationspolitik 

und regelmäßige Präsenz in den Medien. Erfolgskommunikation auf südwestfälischer 

Ebene  

 

Budget: 

Abhängig vom jeweiligen Beratungsauftrag, entsprechender Stellenanteil; für Öffentlich-

keitsarbeit derzeit 5.000 Euro pro Jahr (alle Kreise). 
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Empfehlungen und Standards zur Leerrohrverlegung 

 

Da etwa 70 bis 80 Prozent der gesamten Ausbaukosten durch Tiefbauarbeiten entste-

hen, kann die richtige Verlegung von Leerrohren im Zuge von (öffentlichen) Tiefbaumaß-

nahmen dazu beitragen, die Kosten des Breitbandausbaus zu senken. Es ist von großer 

Bedeutung, dass alle Informationen über bereits bestehende und nutzbare Leerrohre, 

sowie der geplanten öffentlichen Tiefbaumaßnahmen an zentraler Stelle zusammenge-

tragen werden. Dabei sind insbesondere die örtlichen Versorgungs- und Straßenbaulast-

träger angesprochen.  

 

Voraussetzung für eine effiziente und gelingende Verlegung ist, dass sich alle Planungen 

an den vorgegebenen Ausbauzielen orientieren und eine grobe Netzausbauplanung für 

das Leerrohrnetz zu Grunde gelegt wird. Auch wenn es große Synergien im Rahmen ei-

ner Mitverlegung gibt, bleibt die Problematik der entstehenden Kosten. Viele Kommunen 

tun sich schwer, die notwendigen Mittel hierfür bereitzustellen. Hintergrund ist der im 

Rahmen eines Bauprojektes zunächst nicht abbildbare Mehrwert. Aus rein formaler Sicht 

der Kämmereien und Bauämter ist mit der Einbringung eines Leerrohrs erst einmal nur 

die Verteuerung des Ausbaus verbunden, was dem Gebot der Sparsamkeit zuwiderläuft.  

 

Zudem ist die Unsicherheit groß, nach welchem Standard verfahren werden soll, d.h. wie 

und welche Art von Leerrohren verlegt werden sollen. Erschwerend kommt hinzu, dass 

verschiedene Anbieter unterschiedliche Präferenzen für die Verlegetechnik haben. Mit 

einer bloßen qualitativen Aussage wie HDPE 40 oder HDPE 50 ist es daher nicht getan. 

Es geht um konkrete weitere Aspekte wie Verlegetiefen, Materialanforderungen, wie mit 

Kabeln im Kreuzungsbereich verfahren werden soll, ob es bei kleineren Maßnahmen 

überhaupt Sinn macht, Leerrohre mit einzubringen und diese später in ein neu zu bauen-

des Gesamtnetz zu integrieren, usw. Unter bestimmten Bedingungen kann eine Verle-

gung außerdem sogar förderfähig sein. 

 

Die genaue Lage (Trassenverlauf inklusive Tiefe und Grabenprofil) der Leerrohre für den 

Bauherrn und auch den Betreiber des Netzes ist eine wichtige Anforderung. Deshalb sind 

beim Auslegen der Leerrohre diese genau einzumessen und in einer entsprechenden 

amtlichen Karte zu dokumentieren.  

 

Die TKG-SWF kann diese Aufgaben begleiten und den Trassenverlauf anschließend der 

Bundesnetzagentur melden. Erste Informationen zu dem Themenkomplex hat die TKG-

SWF seit 2014 in einem Merkblatt für die Kommunen zusammengestellt. 

 
Entscheidung: 
Die TKG-SWF spricht den Kommunen Empfehlungen zur Leerrohrversorgung aus und 
definiert einen (mindestens südwestfalenweit) einheitlichen Standard, um Anbietern die 
(Mit-)Nutzung zu vereinfachen. 
 
Effekt:  

Unterstützung, Beschleunigung und Kostensenkung des Netzausbaus. 

 

Budget: 

Durchschnittlich 1.000 Euro je Beratungsfall, inkl. Empfehlung über die Mitverlegung und 

anschließender Dokumentation der Maßnahme.  
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Kombination verschiedener Technologien und Verlegemethoden 

 

Bei der Optimierung der Breitband-Infrastruktur in Südwestfalen geht es nicht um die 

Entscheidung für die und die Wahl der „richtigen“ Technologie, ob kabelgebunden oder 

kabellos. Denn nur eine Kombination verschiedener Technologien – je nach Anforderung 

des jeweiligen Gebietes, der Finanzierungs- und Realisierungsmöglichkeiten – kann eine 

Optimierung und flächendeckende Versorgung mit schnellem Internetzugang gewährleis-

ten und letztlich beim Auf- und Ausbau von Hochgeschwindigkeitsnetzen zielführend 

sein. Eine Kombination von Richtfunk, Glasfaser und Kupfer mit VDSL wird je nach Eig-

nung im konkreten Projekt verfolgt.  

 

Telekommunikationsleitungen können auch weniger tief verlegt werden. Niederländische 

Unternehmen tun dies z.B. in einer Tiefe von nur 20-30 cm. Setzungen oder andere Ge-

fährdungen können dabei mittlerweile weitgehend ausgeschlossen werden. Das so ge-

nannte Microtrenching ist eine minimalinvasive Verlegemethode, die sich besonders in 

asphaltierten Straßen und Wegen eignet. Statt eines herkömmlichen Grabens wird ein 

nur 2cm breiter und bis zu 30cm tiefer Spalt in den Asphalt gefräst, in den ein kleines 

Leerrohr (Microtube) gelegt und der anschließend mit Bitumen versiegelt wird. Auch 

durch den Einsatz grabenloser Verlegetechniken (Einpflügen, Horizontalbohren, Erdrake-

te), der Verlegung von Glasfasern im Abwasserkanal oder der Nutzung von Freileitungen 

kann die offene Bauweise vermieden und Kosten eingespart werden.  

 

Versorgungsunternehmen sollen gezielt zur Adaption neuer Technologien im Bereich von 

Fernleitungen oder Hausanschlüssen sensibilisiert, ermutigt und begleitet werden.  

 

Entscheidung: 
Untiefe und alternative Verlegung von TK-Leitungen im öffentlichen Raum zulassen. Pi-
lotprojekte sollen helfen, Vorbehalte abzubauen 
 
Effekt: 

Einsparung von bis zu 50-60% der klassischen Tiefbaukosten. 

 

Budget: 

50.000 bis 100.000 Euro für Pilotprojekte. 
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Zugang zu Backbone Netzen 

 

Das „Rückgrat“ moderner Kommunikationsnetze, die sogenannten Backbones, bestehen 

aus einem Netz von bereits heute vorhandenen Lichtwellenleitern (LWL), die extrem ho-

he Bandbreiten (mehrere 10 bis 100 Gibt/s) zulassen und deren Kapazität aufgrund ver-

besserter Übertragungstechnologien noch weiter ansteigen wird.  

 

Die Region wird bereits von einem Netzwerk möglicher Backbones entlang von Hoch- 

und Mittelspannungsleitungen, Gaspipelines sowie Bahntrassen durchzogen. Diese 

Trassen laufen sowohl in Nord-Süd als auch in Ost-West Richtung, können aber nur be-

dingt als Backbones für den Breitbandausbau genutzt werden, da eine Mitnutzung durch 

einige Betreiber erschwert wird bzw. prohibitiv teuer ist. Teilweise dienen diese Trassen 

auch lediglich eigenen Steuerungszwecken. 

 

Ein zentrales Ziel des deutschen Telekommunikationsgesetzes ist es, den Zugang zu 

Backbones, sowie öffentlichen und privaten Infrastrukturen zu erleichtern. Damit sind auf 

gesetzlicher Ebene zum Teil bereits die Forderungen, die in der aktuellen Kostensen-

kungsrichtlinie der EU enthalten sind, umgesetzt. Während für die Mitnutzung öffentlicher 

Infrastrukturen z.B. des Bundes (Bahn, Bundesfernstraßen, Wasserstraßen) bereits heu-

te verbindliche Vorgaben gemacht werden können, ist dies für andere Infrastrukturen 

zwischenzeitlich nach Umsetzung der Kostensenkungsrichtlinie (DigiNetzG) ebenfalls 

möglich.   

 

Durch den Zugang zu leistungsfähigen Backbone Netzen eröffnet sich die Chance für 

TK-Anbieter zur Verbindung und zum Aufbau durchgängiger Infrastrukturen. So gelangen 

Interessenten schneller und ohne eignen Ausbau an die großen Zugangspunkte in Frank-

furt, Düsseldorf, Amsterdam oder weiteren Orten. Freie (Faser-)Kapazitäten sollen zur 

Anmietung angeboten werden. Der weitere Ausbau und die (Mit-)Nutzung von Backbone 

Netzen soll gezielt befördert werden. 

 

Entscheidung: 
Die TKG-SWF prüft mit regionalen Stadtwerken, Versorgern, Zweckverbänden und Drit-
ten eine Nutzung von Weitverkehrsnetzen und deren Zugangsmöglichkeiten. 
 
Effekt: 

Verbindung durchgängiger Backbone-Infrastrukturen, Senken von Markteintrittshürden. 

 

Budget: 

Entsprechend anteilige Personalressourcen.  
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Mitverlegungsmaßnahmen und Bautätigkeiten 

 

Der Anteil der Tiefbaukosten beim Breitbandausbau beläuft sich erfahrungsgemäß auf 

rund zwei Drittel der Gesamtkosten. Mitverlegungen bietet die Möglichkeit, Baukosten 

signifikant zu senken. Synergien ergeben sich jedoch erst, wenn ein regionales Ma-

nagement solcher Mitverlegungsmaßnahmen erfolgt. Die TKG-SWF kann dieses in Zu-

sammenarbeit mit den zuständigen Tiefbauämtern und städtischen Bauhöfen überneh-

men und außerdem die anschließende Nutzbarmachung, Betriebsbereitschaft, Vermark-

tung und Überlassung (Vertragsabschlüsse) zum Zwecke der Nutzung im Rahmen öf-

fentlicher Telekommunikationsnetze übernehmen. Die TKG-SWF hat vom Bund bereits 

alle erforderlichen Wegerechte übertragen bekommen und den Status eines registrierten 

Netzbetreibers bei der Bundesnetzagentur inne. 

 

Im Rahmen öffentlicher Tiefbaumaßnahmen kann die TKG-SWF u.a. die Straßenbau-

maßnahmen des Landes (Straßen.NRW), der fünf Landkreise und der 59 Gemeinden da-

raufhin überprüfen, ob eine Mitverlegung von Leerrohren für Glasfaserkabel zweckmäßig 

ist. Die durch eine Mitverlegung entstehenden zusätzlichen Kosten können dabei u.U. 

gefördert bzw. finanziert werden (Bundesrahmenrichtlinie Leerrohrförderung, GAK, GRK, 

NRW.Bank Breitband, KfW, etc). Die TKG-SWF wird wirtschaftliche Eigentümerin der 

entstehenden Netze und stellt dadurch sicher, dass die passive Infrastruktur voll in die 

von kommunaler Seite entstehenden Infrastrukturen eingebunden wird. Als öffentliche 

TK-Netze sollen diese möglichst vielen Teilnehmernetzbetreibern (TNB) im Wege des 

diskriminierungsfreien Zugangs (Open Access) zur Verfügung stehen. 

 

Sofern punktuell Tiefbauarbeiten kommunaler oder anderer Infrastrukturträger stattfin-

den, die keine flächige Netzstruktur entstehen lassen, werden innerhalb von Ortschaften 

in der Regel HDPE Rohre DA110 mitverlegt, in die Systeme wie Speedpipes, Flatliner, 

Micro-/Minirohre oder Kabel eingezogen werden können. Wenn diese Maße nicht verleg-

bar sind (Grabengröße, weitere Rohre), werden alternativ DA50 Rohre verlegt. Außer-

halb von Ortschaften werden 2 x DA50 verwendet. Bei flächigen Tiefbaumaßnahmen in-

nerhalb von Ortschaften hat der Ausbau nach einem vorher konzipierten Netzkonzept zu 

erfolgen (Projektgeschäft). Dabei werden die geplanten Trassen mit der Bedarfstopologie 

des Ortes, der Bebauungsstruktur und den Möglichkeiten einer Backboneanbindung be-

rücksichtigt. Grundsätzlich werden Zuführungen idealerweise bis zum Haus oder wenigs-

tens bis zur Grundstücksgrenze heraus geführt. Dort wird evtl. eine Rohrreserve sicher 

abgelegt, die auf dem Privatgrund bis ins Haus geführt werden kann. Alternativ ist eine 

spätere Verlängerung des bereits liegenden Rohres möglich.  

 

Entscheidung: 

Bei Baumaßnahmen und in deren Planungsprozess wird die TKG-SWF rechtzeitig betei-

ligt und kann über eine Mitverlegung entscheiden. Idealerweise wird gleichzeitig bereits 

eine langfristige Vermietung der Leerrohre erreicht. 

 

Effekt: 

Einsparungen von bis zu 80% der Baukosten möglich. 

 

Budget: 

Idealerweise lediglich Materialkosten des Leerrohrs, bei Beteiligung an Maßnahmen ca. 

10.000 bis 50.000 Euro je Kilometer und Art der Baumaßnahme.   
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Eigene Investitionen in den Netzausbau 

 

Mit Beschluss der Kreistage, wurden der TKG-SWF für die Grundversorgung (Phase I) 

investive Mittel in Höhe von bis zu 14 Mio. Euro zugesagt. Davon wurden 7 Mio. Euro als 

Stammeinlage zur Verfügung gestellt und weitgehend investiert. Weitere 7 Mio. können 

in Form von flexiblen Gesellschafterdarlehen von der TKG abgerufen werden, werden 

derzeit allerdings nicht in Anspruch genommen. Die Grundversorgung konnte mit deutlich 

weniger als den zunächst veranschlagten Mitteln erreicht werden. Das restliche Budget 

steht der TKG-SWF theoretisch weiterhin als Darlehen zur Verfügung. Ein einheitliches 

Vorgehen für eine mögliche Beteiligung an der Finanzierung von Leerrohren, Glasfaser-, 

Koaxial-, Festnetzen in der Region existiert derzeit nicht.  

 

Die TKG-SWF stellt jährlich einen Wirtschaftsplan auf, der von den Gesellschaftern be-

schlossen wird. Darin wird der Rahmen der jährlichen Investitionstätigkeit in den fünf 

Landkreisen festgelegt. Einzelne Gesellschafter haben auf diesem Wege bereits einzelne 

derartige Investitionen beschlossen (Erschließung von Gewerbegebieten, Verlegung von 

Glasfaserleitungen und Leerrohren).  

 

Bei eigenen Investitionen ist vor allem auf die jeweils unterschiedlichen Abschreibungs-

dauern (AfA) zu achten, vgl. unteres Schaubild. Vorhaben, bei denen die erzielbaren 

Umsatzerlöse nicht mindestens die Abschreibungen decken, können nicht aus dem Ei-

genkapital der TKG-SWF, sondern nur noch über die Bereitstellung von Investitionszu-

schüssen finanziert werden. 

 

 
 

Investitionsentscheidungen außerhalb des Wirtschaftsplans (> 100.000 Euro) stehen 

grundsätzlich unter Gremienvorbehalt. Beginn und Reihenfolge des Aufbaus von Netzen 

Stufen der Realisierung 

Tiefbau/ 
Leerrohre 

Glasfaserka-
bel 

Aktive  
Komponenten, 

Richtfunk,  
VDSL 

Gigabitnetze fördern 
Finanzierbarkeit beachten 

Verlorene 
Zuschüsse / 
Wirtschaft-
lichkeits-

lücken 
Passive Infrastruktur 

Investitionskosten im ländlichen Raum  
Ø rd. 3-4 TEUR pro Hausanschluss 

Langfristige Betrachtung  

(AfA Ø 20-30 Jahre) 
Mittelfristige Be-

trachtung  
(AfA Ø 5-8 Jahre) 

Konsumtiv, 
kurzfristige 
Betrachtung 
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wird zwischen TKG, dem Gesellschafter und Auftragnehmern in enger Zusammenarbeit 

abgestimmt und festgelegt. Dies kann z.B. eine kurzfristige Erschließung von Neubauge-

bieten, Verbesserung der Versorgung in Industriegebieten sowie der unterversorgten 

Ortschaften unter optimierten Kosten- / Nutzengesichtspunkten sein. Dazu muss für je-

des Projekt eine eigene Investitionsrechnung angefertigt werden.  

 

Zudem können die von Land, Bund und EU bereitgestellten Förderprogramme genutzt 

werden. Die dabei zu leistenden Eigenanteile müssen jedoch mindestens aufgewendet 

werden und stellen in der Regel verlorene Zuschüsse dar, die nicht refinanziert werden 

können. 

 

 

Entscheidung: 
Die TKG-SWF stellt jährlich im Rahmen der Wirtschaftsplanberatungen ein Budget für ei-

gene Investitionen in den Netzausbau mit dem Ziel flächendeckender FTTB/H Netze auf. 

Vorrangig soll in den Aufbau von Leerrohren, Glasfaserkabel, usw. investiert werden, die 

langfristig verpachtet werden.  

 
Effekt: 
TKG-SWF ist im Rahmen des Budgetansatzes im Wirtschaftsplan handlungsfähig, um 
kontinuierlich eigene Erschließungsmaßnahmen, z.B. auch für „Lückenschlüsse“ durch-
führen zu können.  
 

Budget: 

In den letzten Jahren wurden durchschnittlich 100.000 Euro für die Position „sonstiger 

Netzausbau“ im Wirtschaftsplan angesetzt. 
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Bedarfsgerechte Einzelanbindungen  

 

Neben der langfristigen Schaffung einer flächendeckenden Breitbandinfrastruktur, deren 

Errichtung einen Zeitraum von mehreren Jahren bis Jahrzehnten in Anspruch nehmen 

wird, muss häufig auf kurzfristige, bedarfsabhängige Anforderungen reagiert werden. So 

kommt es regelmäßig vor, dass der Wunsch nach einer Einzelversorgung vor allem in 

Gewerbegebieten oder auch nur von einzelnen Gewerbebetrieben an die TKG-SWF her-

angetragen wird. Dies ist verbunden mit der Erwartungshaltung, dass eine Breitbandinf-

rastruktur von der TKG-SWF (oder in Kooperation mit anderen Anbietern) möglichst ad 

hoc aufzubauen ist.  

 

Solchen, nicht selten auch kommunalpolitisch unterstützen und drängenden Einzelver-

sorgungsanfragen, kommt insbesondere in ländlichen Bereichen oder bei Gewerbebe-

trieben eine besondere Bedeutung zu, wenn sich diese weit ab von den gut versorgten 

Kerngebieten der Städte und Gemeinden befinden. Auch größere Betriebe sind oftmals, 

aus der Historie gewachsen, im unterversorgten ländlichen Raum angesiedelt. Hier ist es 

wichtig, für die Betroffenen eine schnelle und kostengünstige Lösung zu finden.  

 

TKG-SWF erarbeitet hierzu detaillierte Angebotsvorschläge und stellt diese den Unter-

nehmen vor. Einen eigenen Ausbau tätigt sie z.B., wenn ein kleineres Unternehmen oder 

Handwerksbetrieb die Kosten der Herstellung nachträglicher Hausanschlüsse an das 

Koaxialkabelnetz nicht aufbringt. Hier ermöglicht die TKG-SWF eine längerfristige Finan-

zierung der Hausanschlusskosten. 

 

Falls nach erfolgter Markterkundung nicht damit zu rechnen ist, dass eine in Preis und 

Leistung angemessene Versorgung von einem Netzbetreiber in absehbarer Zeit (2-3 Jah-

re) erfolgt, kann die TKG-SWF eine bedarfsgerechten Breitbandversorgung unter Be-

rücksichtigung der bereits bestehenden Breitbandverfügbarkeit, der vorhandenen Infra-

struktur sowie den Planungsabsichten der regionalen Netzbetreiber, selbst anbieten. 

Diese ist individuell für das Unternehmen zu kalkulieren. 

 

 

Entscheidung: 
TKG-SWF zeigt betroffenen Unternehmen in Einzellagen Versorgungsmöglichkeiten  
auf und unterbreitet konkrete Angebote für eine Anbindung und realisiert diese auf Kos-
ten des Unternehmens. 
 
Effekt: 

Gezielte Hilfe von Betroffenen. Gezielte Versorgung von Einzellagen. 
 

Budget: 

Personalressourcen und abhängig vom Einzelfall. 
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(Neu-)Erschließung von Wohn- und/oder Gewerbegebieten 

 

Erschließen Kommunen oder andere Träger Wohn-, Gewerbe- oder sonstige Neubauge-

biete oder schließen größere Baulücken, kommt es vermehrt vor, dass seitens der gro-

ßen TK-Anbieter keine Kupferkabel, z.B. für Festnetzanschlüsse oder Kabel-TV mehr 

verlegt werden, wenn dies für die Anbieter unwirtschaftlich ist. Diese Sparmaßnahmen, 

die auch im Rahmen von Sanierungs- oder Instandhaltungsmaßnahmen vorhandener, al-

ter Kabeltrassen beobachtet werden können, treffen vor allem den ländlichen Raum, weil 

in kleinen Dörfern die Zahl der Anschlüsse naturgemäß gering ist. Als Alternative zum 

Kupferkabel wird mit Hinweis auf die Erfüllung des Universaldienstes lediglich noch ein 

„drahtloser Festnetzanschluss“ angeboten, also eine (Mobil-)Funklösung.  

 

Vorbeugend bietet die TKG-SWF den Kommunen und Netzbetreibern frühzeitig ihre Mit-

arbeit und Entscheidungshilfen an, sofern dies nicht bereits durch einen bestehenden 

Prozess gesichert ist (Versorgergespräche, Beteiligung der Träger öffentlicher Belange). 

Leider kommt es vor, dass Möglichkeiten einer Mitverlegung nicht genutzt werden, da 

diese zu wenig attraktiv, zu kurzfristig oder zeitlich unpassend sind. Ist kein Netzbetreiber 

an einer Erschließung interessiert, kann diese durch den Erschließungsträger selbst mit 

ausgeschrieben werden. Eine Umlagefähigkeit dieser Kosten (§8 KAG) ist nicht grund-

sätzlich ausgeschlossen und bei einer privatrechtlichen Erschließung ohnehin unproble-

matisch möglich. 

 

In Einzelfällen (z.B. Gewerbegebiet Meschede Enste Nord) hat die TKG-SWF bereits de-

taillierte Erschließungsplanungen erarbeitet. Eine praktische Umsetzung solcher Projekte 

kann die TKG-SWF z.B. treuhänderisch wie nachfolgend skizziert für die Kommune vor-

nehmen.  

 

 
 

Entscheidung: TKG-SWF unterstützt Kommunen und Versorger bei der Koordination 

und beim Bau von TK-Infrastrukturen. 

 

Effekt: Erschließung von Gebieten mit Hochleistungsinfrastruktur.  

 

Budget: Individuell, je nach Art und Umfang der Baumaßnahme.  
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Verpachtung von mitnutzbaren Infrastrukturen an Netzbetreiber 

 

Die Wertschöpfungskette im Breitbandausbau enthält die Bereiche Projektmanagement, 

Infrastruktur, Betrieb und Dienstangebot. Infrastrukturen aller Art, z.B. Leerrohre, Glasfa-

serleitungen, Türme, Masten, Antennenflächen, Abwasserleitungen, Radwege, Trassen, 

etc. können idealerweise an Netzbetreiber und Dienstanbieter verpachtet werden.  

 

In der Vergangenheit waren im Telekommunikationssektor alle Wertschöpfungsstufen 

vertikal integriert, d.h., sie wurden von einem einzigen Anbieter ausgeführt. Künftig wird 

eine stärkere Trennung zwischen den Wertschöpfungsstufen eintreten. Auf der Ebene 

der Infrastruktur und des Netzbetriebs entsteht eine größere Vielfalt im Markt, denn häu-

fig verfügen auch lokale Akteure über mitnutzbare Infrastrukturen oder haben Interesse, 

diese zu entwickeln und zu betreiben und als Pächter vorhandener Netze aufzutreten. 

 

Die TKG-SWF kann die Bereitstellung mitnutzbarer Infrastrukturen für Netzbetreiber effi-

zient organisieren und tritt als Infrastrukturmakler auf (siehe auch Maßnahme „Infrastruk-

turkataster“). Sie bietet Interessenten eine standardisierte, zentrale Schnittstelle und hat 

bereits heute Rahmenverträge und Kooperationsvereinbarungen mit vielen TK- und Ver-

sorgungsunternehmen abgeschlossen.  

 

Zukünftig besteht darüber hinaus die Chance, mit vorhandenen Infrastrukturen in Süd-

westfalen zu einer möglicherweise genossenschaftlich organisierten Netzbetreiberallianz 

in der Region Westfalen beizutragen und diese Infrastrukturen einzubringen.  

 

 

Entscheidung: 
Die TKG-SWF nimmt die Verpachtung oder Einbringung von mitnutzbaren Infrastrukturen 
an Netzbetreiber in der Region vor. 
 
Effekt: 

Einnahmen aus Verpachtung, bessere Netzauslastung. 

 

Budget: 

Sachkosten für evtl. Ertüchtigungen, anteilige Personalressourcen. 
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Unterstützung von regionalen Initiativen und Bürgernetzen 
 
In der Vergangenheit konnten engagierte Bürgerinitiativen bei der Eigenerschließung 

einzelner Ortschaften mit Breitbandnetzen durch Know-how oder Vermittlung von Kon-

takten, jedoch nicht finanziell, von TKG-SWF unterstützt werden.  

 

Die Intention, den Breitbandausbau in begründeten Einzelfällen durch Zuschüsse für 

„Bürgerdatennetze“ weiter zu fördern, kann grundsätzlich auch als Stärkung des bürger-

schaftlichen Engagements verstanden werden. Früher wurden dazu häufig Vereine als 

so genannte „Antennengemeinschaften“ gegründet, die selbst für die Verteilung von 

Fernseh- und Rundfunksignalen in kleinen Dörfern sorgten.  

 

Neben positiven Beispielen (z.B. Fleckenberg) haben andere Projekte in der Vergangen-

heit aber auch gezeigt, dass hierbei im Breitbandausbau Schwierigkeiten zum Teil erst 

nach Abschluss des Netzbaus (Tiefbau) und bei anschließender Netznutzung (Netzbe-

trieb) auftreten können, wenn dies rein bürgerschaftlich oder ehrenamtlich organisiert 

wird.  

 

Zudem müssen Mitnahmeeffekte durch Anbieter oder die Präzedenzwirkung solcher Zu-

schüsse vermieden und durch eine professionelle Begleitung von Bürgerinitiativen oder 

Interessengemeinschaften die Nachhaltigkeit gewährleistet werden. TKG-SWF kann eine 

solche Unterstützung auf vielfältige Weise bieten, u.a. durch Vertragsabschlüsse mit 

Netzbetreibern, Versicherungen, Wegerechte, Ausgleichsmaßnahmen, usw. 

 

Eine Einbindung der TKG-SWF und ggf. eine mittelbare finanzielle Förderung und Unter-

stützung solcher Projekte durch die TKG-SWF ist daher denkbar. Ein entsprechendes 

Förderregime muss im Einklang mit dem Beihilferecht und anderen Vorschriften stehen.  

 
 

Entscheidung: 
TKG-SWF unterstützt engagierte Bürgerinitiativen oder Dorfgemeinschaften bei Vorha-
ben zur Eigenerschließung.  
 
Effekt: 

Höhere Professionalisierung und Erfolgsaussichten von Gruppen und Vereinen mit so 

genannten „Bürgerdatennetzen“. Stärkung des bürgerschaftlichen Engagements.  

 

Budget: 

Sach- und Personalaufwand abhängig vom Beratungs- und Zuschussbedarf der Projekte.  
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Eingehen von neuen Kooperationen 

 

Um die gesetzten Ziele zu erreichen, bedarf es gemeinsamer Anstrengungen von Netz-

betreibern, Kommunen, TKG-SWF und weiteren Marktteilnehmern. Die TKG-SWF adres-

siert daher „auf Augenhöhe“ sowohl die für den marktgetriebenen als auch die für den 

kommunalen Netzausbau relevanten Akteure. Für kleinere, lokale Anbieter allein sind die 

Kosten für einen eigenen Netzausbau bei schwieriger Topgraphie und wenigen Teilneh-

mern sehr hoch. Neuen, d.h. weitgehend unbekannten Anbietern und Start-ups fehlt es 

zudem oft an der Finanzkraft und der kritischen Masse an Personal und Know-how und 

tragfähigen Geschäftsmodellen. Neben den Investitionen, ist auch das  Verhältnis zwi-

schen laufenden Betriebskosten und erzielbarem Ertrag zu betrachten. Die TKG-SWF als 

Institution (GmbH) ist in der Lage, konkrete Kooperationen zum Netzausbau einzugehen, 

um Anbietern und Kommunen eine effizientere und schnellere Organisation und Abwick-

lung (bessere Bonität / Finanzkraft, Know-how, Beachtung des Vergabe- und Beihilfen-

rechts, Wegerechte, Netzbetreibereigenschaft, etc.) zu ermöglichen.  

 

Grundsätzlich kann sich die TKG-SWF unterschiedlicher Technologien und Kooperati-

onspartner bedienen. Erfahrungen aus den Projekten der letzten Jahre haben gezeigt, 

dass ein einzelnes Unternehmen oder eine einzelne Technologie nicht ausreicht. Im 

Rahmen des Netzausbaus soll die Zusammenarbeit mit den in der Region vertretenen 

Anbietern noch weiter intensiviert werden. Einige dieser Kooperationen bestehen bereits 

durch den Abschluss von Rahmenverträgen mit regionalen Netzgesellschaften und Be-

treibern wie z.B. der Telekommunikationsgesellschaft Mark mbH (Telemark) der Muenet 

GmbH und der HeLiNET GmbH & Co. KG, aber auch mit der Deutschen Telekom (Nie-

derlassung West, Abteilung An- und Vermietung von Netzinfrastruktur), Unitymedia 

(Fachhandelspartnerschaft) und anderen. Künftig wird auch über geeignete neue Koope-

rationsformen wie z.B. ein Genossenschaftsmodell nachzudenken sein, das folgende 

Schaubild zeigt diesbezüglich erste Ansätze auf.  
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Inhalte solcher Kooperationen sind unter anderem der gemeinsame NGA-Ausbau von 

Gewerbegebieten, der Überbau von Kabelverzweigern oder der Aufbau eines Backbo-

nes. In dem Zusammenhang nimmt die TKG-SWF einerseits die wichtige Funktion des 

Moderators und Katalysators wahr, mit der Kooperationen zwischen Kommunen, Versor-

gungsunternehmen und privaten Telekommunikationsunternehmen institutionalisiert, ge-

bündelt und rechtssicher erfolgen. Durch solche Kooperationsvereinbarungen und Rah-

menverträge wird ein langfristiger, wirtschaftlicher Erfolg der bereits errichteten Netze 

angestrebt und die Chancen durch hybride Strukturen berücksichtigt („Multi-Access Stra-

tegie“).  

 

Diese Art der Kooperation ist nicht mit dem Abschluss von so genannten „Kooperations-

verträgen“ der Deutschen Telekom zu verwechseln, die mit der Zahlung verlorener Zu-

schüsse (Wirtschaftlichkeitslücken) oder Unterstützungszusagen der Kommunen im Falle 

eines eigenwirtschaftlichen Ausbaus gleichzusetzen sind. Ein solches Vorgehen wurde 

von den Gesellschaftern bislang nicht akzeptiert und praktiziert, obwohl es von einigen 

Städten und Gemeinden als pragmatische Lösung ausdrücklich gewünscht und befürwor-

tet wird. Grundsätzlich ist die TKG-SWF als Vertragspartner für den Abschluss derartiger 

„Kooperationsverträge“ von der Deutschen Telekom akzeptiert. Allerdings bedeuten die 

zu zahlenden Zuschüsse Aufwand, der von TKG-SWF in der Regel nicht refinanziert 

werden kann. In der Maßnahme „Übernahme und Reduzierung von Wirtschaftlichkeitslü-

cken“ (S.44) wird dies näher beschrieben. 

 

 

Entscheidung: 
TKG-SWF strebt mit allen dazu bereiten und geeigneten Anbietern Kooperationen an, um 
Erschließungsvorhaben gemeinsam mit Partnern umzusetzen, Kosten zu reduzieren und 
Synergien auszuschöpfen.  
 
Effekt: 

Organisieren und optimieren von Prozessen, damit Anbieter beim Netzausbau unterstützt 

werden. Vorbereitung eines langfristigen, strategischen Ansatzes für einen möglicher-

weise genossenschaftlich organisierten Infrastrukturausbau.  

 

Budget: 

Abhängig von der Art der Kooperation. Ggf. Einbringen von Ressourcen. Bei gemeinsa-

men Investitionen durchschnittlich ca. 100.000 bis 300.000 Euro je Projekt.  
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Akquisition weiterer Investoren  

 

Investitionen in Breitbandnetze wurden in der Vergangenheit vor allem durch die etablier-

ten Netzbetreiber durchgeführt. Als Anlageform für institutionelle Investoren (Fonds) 

spielten Breitbandprojekte bislang kaum eine Rolle. Gründe hierfür sind, dass der Aus-

bau und Betrieb von Breitbandnetzen komplexe, langfristige Geschäfte mit langen Return 

on Investment Perioden sind. Die Renditen sind im Vergleich zu hochspekulativen Anla-

gen gering und die Bewertung der Projekte erfordert ein hohes Maß an Sachkunde und 

Erfahrungen im (Breitband-)Infrastrukturbereich. Die Einnahmeseite ist im Vergleich zum 

Energiesektor wegen eines fehlenden Anschluss- und Benutzungszwangs nicht hinläng-

lich gesichert.  

 

Dennoch können Glasfasernetze für manche Zielgruppen eine vergleichsweise sichere 

Anlagemöglichkeit mit stabilen Renditeaussichten bieten. In absehbarer Zeit werden sich 

neue Investoren (z.B. Deutsche Glasfaser GmbH), engagieren. Vor allem aus dem kom-

munalen Bereich (Stadtwerke, weitere kommunale Unternehmen, kommunale Zweckver-

bände, Genossenschaften), aber auch Energieversorger (innogy, vormals RWE Fibre 

net) sowie Unternehmen aus dem Bereich regenerativer Energien (Windkraftanlagenbe-

treiber, Biogasanlagenbetreiber) investieren zunehmend in Breitband.  

 

Die Voraussetzungen für solche Investitionen sind vor allem im Süden der Republik aus-

gezeichnet und schwach in Kreisen und Städten der neuen Bundesländer. Südwestfalen 

liegt dabei im unteren Mittelfeld. Messbar wird dies z.B. mit dem so genannten Breitband-

Investitionsindex (BIIX). Dieser wird aus 21 verschiedenen Indices gebildet die die sozia-

len, unternehmerischen, politischen und infrastrukturellen Voraussetzungen für Investiti-

onen in den Breitbandausbau in Deutschland erfassen. 

 

Die TKG-SWF soll helfen, gute bis sehr guten Voraussetzungen für Breitbandinvestitio-

nen zu schaffen. Als fachlicher Ansprechpartner für Investorenbeteiligungen bietet sich 

die Zusammenarbeit mit der NRW.Bank an. Ebenso sollten die Expertise und die Kontak-

te der Wirtschaftsförderungen und der Industrie- und Handelskammern bei der Identifizie-

rung und Ansprache möglicher Investoren genutzt werden. Das Konzept soll auch weite-

re Formen der Beteiligung von Investoren (Bürgernetze; Beteiligung der regionalen Wirt-

schaft und Banken) beinhalten. Die TKG-SWF kann die Bündelung dieser Aktivitäten ge-

währleisten. 

 

 

Entscheidung: 
Die TKG-SWF soll die Attraktivität der Region für den Breitbandausbau durch potenzielle 
private Investoren erhöhen. 
 
Effekt: 

Mehr private Investitionen in Breitbandnetze. 

 

Budget: 

Zunächst nur anteilige Personalressourcen. 
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Beteiligung an Wettbewerben und Breitbandförderprojekten  

 

Schon im Jahr 2011 wurde TKG-SWF als Best-Practice Beispiel im Rahmen des Wett-

bewerbs „Menschen und Erfolge“ von Bundesverkehrsminister Ramsauer mit einem 

Preisgeld ausgezeichnet. 2014 gewann ein Absolvent der FH Meschede den Zukunfts-

preis Kommunikation mit einer Software zur Glasfasernetzplanung, die zusammen mit 

TKG-SWF erprobt wird. Aus Kommunen und Landkreisen NRWs, aber auch bundesweit 

erreichen die TKG regelmäßig Anfragen von Landräten, Wirtschaftsförderungen, Verwal-

tungen und Stadtwerken, die den Kontakt und die Expertise der TKG-SWF suchen.  

 

Mit eignen Beiträgen, Erfahrungsberichten und Experteninterviews ist die TKG-SWF 

mehrmals pro Jahr in zahlreichen Veröffentlichungen, auf Messen, Foren und Kongres-

sen vertreten. Unter anderem erhielt sie Beachtung im Governance Report 2014, eine 

jährlich bei Oxford University Press erscheinende Publikation der Hertie School of 

Governance in Berlin, wo ihre Tätigkeit als eine von zehn vielversprechenden Gover-

nance Innovationen vorgestellt wird. Mit einem vielbeachteten Vortrag auf Einladung des 

Freiherr-vom-Stein-Instituts an der Universität Münster, konnte die Geschäftsführung der 

TKG-SWF in 2014 ebenfalls für positive Resonanz und Beachtung der Breitbandaktivitä-

ten Südwestfalens sorgen.  Regelmäßig erarbeitet die TKG-SWF bei Telekommunikati-

ons-, Breitband- und weiteren Zukunftsthemen qualifizierte Stellungnahmen für die Ver-

waltungen zu Anfragen von Bezirksregierung, Landkreistag, Ministerien, (MWEIMH, 

MKULNV, BMVI, BMWi, BMEL, BBSR) IHK und anderen Verbänden und Einrichtungen.  

 

Außerdem wurde die Unterstützung der TKG-SWF bei Regionale- und LEADER Projek-

ten angefragt. Die Südwestfalen Agentur GmbH arbeitet derzeit an der strategischen, 

strukturpolitischen Ausrichtung der Region nach Ende der REGIONALE. Hierzu wurde 

ein umfangreicher Beteiligungsprozess gestartet, in dem die TKG-SWF wichtige Beiträge 

zum dem komplexen Thema „Industrie 4.0“ leistet, das eine besondere Bedeutung für die 

Regionalentwicklung besitzt. 

 

Hinzu kommt eine eigene Bewerbung der TKG-SWF für die Initiative „Vernetzte Gemein-

schaften“ bei der Europäischen Kommission im Umfang von 80 Mio. Euro. Die besten 

Konzepte werden von der Kommission mit einem „Siegel“ prämiert und erhalten weitere 

Unterstützung, wie die Gewährung staatlicher Beihilfen, technische Hilfe und finanzielle 

Unterstützung durch die Europäische Investitionsbank, sowie aus dem europäischen 

Struktur- und Investitionsfonds und der Fazilität „Connecting Europe“ (CEF). Hier wurde 

2014 die erste Qualifikationsrunde erfolgreich durchlaufen. 

 

Entscheidung: 
Die TKG-SWF beteiligt sich im Rahmen der Öffentlichkeitsarbeit an Wettbewerben und 

Förderprojekten und erarbeitet Stellungnahmen und Kommentare zu aktuellen Themen. 

 
Effekt: 
Die Region Südwestfalen sichert ihre Vorreiterrolle in NRW und hat die Chancen auf 
Auszeichnungen und vorrangigen Zugang zu Fördermitteln z.B. CEF oder EFRE.  
 

Budget: 

Im Rahmen Öffentlichkeitsarbeit und mit Personalressourcen.  
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Beteiligung an FuE-Aktivitäten in Südwestfalen 

 

Mit der erfolgten Bewilligung des Projektes „Breitband für Südwestfalen“ an der Fach-

hochschule Südwestfalen, Abteilung Meschede, hat die TKG-SWF gemäß Gremienbe-

schluss die Beteiligung an gemeinsamen Aktivitäten im Rahmen Forschung und Entwick-

lung (FuE) fortgesetzt.  

 

Seit Jahren existiert eine enge Zusammenarbeit mit dem Breitbandkompetenzzentrum 

BBCC.NRW, einem In-Institut der Fachhochschule Südwestfalen, die sich auch in der 

Übernahme bestimmter Tätigkeiten durch BBCC.NRW und FH SWF widerspiegelt. Dort 

wird unter anderem ein Technologiescouting in den Bereichen der Telekommunikations-

technologien und der Rolloutverfahren durchgeführt. Diese Art Grundlagenforschung un-

terstützt die TKG-SWF u.a. bei der Wahl der einzusetzenden Breitbandtechnologie, 

Komponenten, Netzstrukturen, Bauverfahren und Speziallösungen.  

 

Durch den Masterstudiengang Informations- und Kommunikationssysteme und deren 

Management der Fachhochschule Südwestfalen bietet sich darüber hinaus die Möglich-

keit, die langfristige Ausrichtung der TKG-SWF in Bezug auf Geschäfts-und Finanzie-

rungsmodelle sowie gesonderte, nicht dem täglichen Geschäftsbetrieb zu zuordnende 

Fragestellungen bearbeiten zu lassen. Dies kann u.a. durch studentische Arbeiten, wie 

Projekt- und Abschlussarbeiten, erfolgen. 

 

Das BBCC.NRW steht auch zukünftig z.B. bei Informationsveranstaltungen der TKG-

SWF oder einer Kommune unterstützend zur Seite, oder bearbeitet einzelne Fragestel-

lungen selbständig..  

 

 

Entscheidung: 
Die TKG-SWF strebt gemeinsam mit der Fachhochschule Südwestfalen weitere For-
schungs- und Entwicklungsprojekte an.  
 
Effekt: 

Stärkung des Hochschulstandortes der FH Südwestfalen und Bearbeitung regionaler 

Fragestellungen durch das Breitbandkompetenzzentrum vor Ort. 

 

Budget: 

Ko-Finanzierung von Projekten des BBCC.NRW erfolgte in den Jahren 2014 und 2015 

mit jeweils 60.000 Euro. 
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Hilfestellung und Begleitung bei Förderprojekten (Bund, GAK, RWP) 

 

Durch Inanspruchnahme von Fördermöglichkeiten können Anreize zur Herstellung hoch-

wertiger Breitbandinfrastrukturen in Gebieten geschaffen werden, wo Marktkräfte nicht 

ausreichen. Dabei ist die Unterstützung der Städte und Gemeinden durch die TKG-SWF 

bei der Feststellung, welche Fördermöglichkeiten im Rahmen des Beihilfenrechts beste-

hen, wer Adressat der Förderung ist, was und wie gefördert wird, Schwerpunkt dieser 

Maßnahme.  

 

Im Rahmen des Programms „Breitbandversorgung ländlicher Räume“ aus der Gemein-

schaftsaufgabe Agrarstruktur und Küstenschutz (GAK) werden Zuwendungen für folgen-

de Maßnahmen zur Förderung der Breitbandversorgung in Ortschaften mit bis zu 10.000 

Einwohnern in den ländlichen Gebieten Nordrhein-Westfalens gewährt: 

 Zuschüsse von Gemeinden oder Kreisen an private oder kommunale Netzbetrei-

ber zur Schließung der Wirtschaftlichkeitslücke bei Investitionen in leitungsge-

bundene oder funkbasierte Breitbandinfrastrukturen, 

 Verlegung von Leerrohren, die für eine Breitbandinfrastruktur genutzt werden 

können, 

 Planungsarbeiten und Aufwendungen zur Vorbereitung und Begleitung der ge-

nannten Maßnahmen. 

 

Mit dem Regionalen Wirtschaftsförderungsprogramm (RWP), Infrastrukturrichtlinie fördert 

das Land die Breitbandversorgung von Gewerbegebieten und Unternehmen in struktur-

schwachen und ländlichen Regionen, die bisher unzureichend angebunden sind, darun-

ter  

 Konzeption und Planung für den regionalen Breitbandausbau 

 Zuschüsse von Antragsberechtigten an Netzbetreiber zur Schließung der Wirt-

schaftlichkeitslücke beim Ausbau der Breitbandversorgung 

 Verlegung von Leerrohren mit oder ohne Kabel im Zuge der Durchführung ande-

rer Infrastrukturmaßnahmen 

 Verlegung von Leerrohren mit oder ohne Kabel zum Aufbau von Netzen der 

nächsten Generation 

 

Die beiden Programme werden angesichts der steigenden Erschließungskosten bei ab-

nehmender Einwohnerdichte voraussichtlich nicht ausreichen, um das flächendeckende 

Versorgungsziel zu erreichen und sind durch das Bundesförderprogramm zu ergänzen. 

 

Entscheidung: 
Die TKG-SWF unterstützt die Städte und Gemeinden in enger Abstimmung mit der Be-
zirksregierung Arnsberg bei der Markterkundung, Antragstellung, Durchführung, Bewer-
tung und Controlling von Förderprojekten.  
 
Effekt: 

Erspart den Kommunen weitgehende Einarbeitung in die komplexen Fördertatbestände, 

teure externe Berater und schont den Einsatz der eigenen Mitarbeiter und Ressourcen. 

 

Budget: 

Abhängig von der Anzahl der Förderverfahren; Personaleinsatz im Rahmen der Stellen-

anteile der Breitbandkoordinatoren durch das Land NRW förderfähig.  
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Übernahme und Reduzierung von Wirtschaftlichkeitslücken 

 

Sowohl bei den zuvor genannten Fördermaßnahmen als auch bei den Kooperationsver-

trägen mit der Telekom oder anderen Anbietern ist zu beachten, dass stets ein Eigenan-

teil durch die Kommune oder andere Sponsoren aufgebracht werden muss. Kommunen 

in der Haushaltssicherung können in der Praxis sogar trotz höherer Förderquote (von 

derzeit bis zu 90%) den Eigenanteil nicht aufbringen. Auch führt eine außerplanmäßige 

Berücksichtigung von Mitteln im Haushalt oftmals zu deutlichen Verzögerungen des Ver-

fahrens. In dem Fall kann es zielführend sein, dass sich die TKG-SWF gemeinsam mit 

der Kommune an dem Prozess beteiligt. So kann z.B. erreicht werden, dass sich auch 

betroffene Unternehmen oder Anlieger in einem unterversorgten Gebiet an dem zu leis-

tenden Eigenanteil beteiligen (Einzahlung eines Erschließungsbeitrages auf ein Treu-

handkonto der TKG-SWF oder Rechnungstellung durch TKG-SWF; die Herstellung von 

Hausanschlüssen ist für das Unternehmen oder den Haushalt steuerlich absetzbar).  

 

Ferner kann TKG-SWF versuchen, die vom Anbieter kalkuliere Wirtschaftlichkeitslücke 

weiter zu reduzieren, in dem Eigenleistungen von Kommune oder TKG-SWF erbracht 

werden. Dies geschieht z.B. durch Übernahme von Tiefbaumaßnahmen oder der Bereit-

stellung bzw. Überlassung von Leerrohren, idealerweise gegen Entgelt. Die Anmietung 

eines Leerrohres ist für den Anbieter dabei wirtschaftlicher, als es die Eigenverlegung 

wäre und wirkt sich in der Regel positiv auf den Business-Case des Anbieters aus (An-

mietung eines Leerrohres für wenige Cent pro Meter pro Monat im Vergleich zu sofort an-

fallenden Baukosten von mehreren Zehntausend Euro). Das folgende Beispiel verdeut-

licht dies: Das der Kommune vorgelegte Angebot des Netzbetreibers weist eine Wirt-

schaftlichkeitslücke von 100.000 Euro auf. Ein Förderverfahren leistet einen Zuschuss 

von 75.000 Euro. Mit Hilfe der TKG-SWF wird organisiert, dass der verbleibende Eigen-

anteil von 25.000 Euro auf mehrere Beteiligte aufgeteilt wird, z.B. 2 betroffene Firmen mit 

je 5.000 Euro und 10 Anlieger mit je 500 Euro. Die restliche Summe wird zwischen 

Kommune (5.000 Euro) und TKG-SWF (5.000 Euro) geteilt. Es ließe sich in diesem Bei-

spiel also mit einem (verlorenen) Zuschuss des Kreises von lediglich 5.000 Euro über die 

TKG-SWF, ein Fördervolumen von 100.000 Euro auslösen. 

  

Hinzu kommt die Chance, dass Eigenanteile der TKG-SWF oder der Kommunen nicht 

zwangsläufig zu einem verlorenen Zuschuss werden müssen. Dieser Fall kann eintreten, 

wenn statt Zahlung eines entsprechenden Betrages eine gleichwertige Infrastrukturbe-

reitstellung erfolgt (z.B. Tiefbauarbeiten über den städtischen Bauhof, Nutzung von Leer-

rohren). Es würde zwischen TKG-SWF und dem Netzbetreiber ein langfristiger Mietver-

trag abgeschlossen, damit z.B. entstandene Baukosten für ein Leerrohr über 20-30 Jahre 

zurück an die TKG-SWF bzw. zurück an die Kommune fließen können. 

 

Entscheidung: 
Die TKG-SWF beteiligt sich soweit erforderlich am Eigenanteil von Förderverfahren. Da-
bei soll keine Bevorteilung einzelner Kommunen stattfinden. 

Effekt: 

Kostentragung durch mehrere Beteiligte, beschleunigtes Verfahren, geringere Wirtschaft-

lichkeitslücken, Chancen auf langfristige Mieteinnahmen.  

Budget: z.B. maximal 50.000 Euro pro Förderverfahren und eine Beschränkung auf 10 

Maßnahmen pro Jahr und Kreis.  
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Beihilfe-, Vergabe- TK- und EU-Rechtskonformität 

 

Die Optimierung der Breitband-Infrastruktur durch Auf- und Ausbau von Breitbandnetzen 

basiert auf Vorschriften der Europäischen Union (EU), des Bundes sowie des Landes 

NRW (GO). Die EU setzt für alle Mitgliedsstaaten einen verbindlichen Rechtsrahmen 

fest, der jeweils in nationales Recht – u.a. dem Telekommunikationsgesetz - umzusetzen 

ist. Eine umfassende Novellierung des Telekommunikationsgesetzes (TKG) geschah be-

reits 2012, und erneut 2016 durch die Umsetzung der so genannten „Kostensenkungs-

richtlinie“ im Wege des DigiNetzG. Durch das novellierte TKG sollen u.a. die Rechts- und 

Planungssicherheit für Investitionen der Telekommunikationsunternehmen verbessert 

sowie Synergieeffekte durch gemeinsame Nutzung von Infrastruktur erzielt werden. Eine 

weitere wichtige Rechtsgrundlage ist seit dem 1. Juli 2014 die Allgemeine Gruppenfrei-

stellungsverordnung der EU-Kommission (AGVO). Danach werden Fördermaßnahmen 

der Breitbandgrundversorgung und NGA-Versorgung unter bestimmten Voraussetzungen 

von der Genehmigungspflicht freigestellt. 

 

Die Europäische Kommission hat das Ziel, bis 2020 eine flächendeckende Breibandver-

sorgung von mindestens 30 Mbit/s und in der Hälfte der Haushalte Bandbreiten von 100 

Mbit/s und mehr zu erreichen. Um dieses Ziel zu erreichen, setzt die EU-Kommission 

durch die sogenannte Breitbandleitlinie für den Breitbandausbau (Mitteilung der Kommis-

sion 2013/C 25/01) ebenfalls den beihilferechtlichen Rahmen, an dem sich alle Förder-

programme zur Unterstützung des Breitbandausbaus in bislang nicht versorgten Gebie-

ten orientieren müssen und die die Grundlage für die Notifizierung von Förderprogram-

men bei der EU-Kommission und ihrer Genehmigungspraxis darstellen.   

 

Alle Maßnahmen durch die TKG-SWF werden für die Kreise und Kommunen im Einklang 

mit dem EU Beihilfenrecht vorgenommen, darunter z.B. die Bereitstellung oder Förde-

rung des Aufbaus bzw. Nutzung passiver Netze (Tiefbauleistungen, Leerrohre mit oder 

ohne Kabel sowie zugehörige Infrastrukturkomponenten einschließlich Schächte, Ver-

zweiger und Abschlusseinrichtungen). Diese können anschließend entweder von privaten 

Telekommunikationsunternehmen betrieben werden, durch die öffentliche Hand und/oder 

die Privatwirtschaft als Voraussetzung für die Erschließung weißer Flecken. Eingeschlos-

sen ist die Möglichkeit einer Förderung ergänzender Maßnahmen, die zum wirtschaftli-

chen Betrieb eines Netzes erforderlich sind, oder die Förderung der Schließung einer bei 

Errichtung und Betrieb eines Netzes in weißen Flecken entstehenden Wirtschaftlichkeits-

lücke. 

 

 

Entscheidung: 
TKG-SWF unterstützt bei Vertragsabschlüssen, sowie rechtskonformen Vergabe-, För-
der- und Netzausbaumaßnahmen.  
 
Effekt:  

Einhaltung der Beihilfeleitlinien für den Breitbandausbau, Vorteil gegenüber Einzelprojek-

ten, höhere Flexibilität bei Aufgabenwahrnehmung und Abschluss von Verträgen. 

 

Budget: 

Anteilige Personalressourcen.  
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8.  Fazit und Ausblick 

 

Die TKG-SWF nimmt gemeinsam mit den hauptamtlichen Breitbandkoordinatoren in 

Südwestfalen eine Vielzahl von komplexen netzplanerischen, koordinierenden und bera-

tenden Aufgaben wahr. Sie nutzt bereitstehende Fördermittel, Beratungsaufträge und 

Einnahmen aus der Verpachtung von Infrastrukturen zur anteiligen Finanzierung ihrer 

Tätigkeiten. 

 

Ein nächster Meilenstein ist die von Bund und Land angestrebte flächendeckende Ver-

sorgung mit 50 Mbit/s bis zum Jahr 2018. Vorausschauend hat die TKG-SWF darüber 

hinaus bereits Vorbereitungen für die Schaffung vor Gigabitnetzen getroffen, u.a. durch 

südwestfalenweite Einsicht in den Infrastrukturatlas der Bundenetzagentur, Besitz des 

Netzbetreiberstatus und der notwendigen Wegerechte zum Leitungsbau. Projekte mit 

Leerrohren, Glasfaserstrecken und KVz-Anbindungen sind bereits erprobt und zusam-

men mit regionalen Partnern erfolgreich realisiert worden.  

 

Viele Kommunen werden beraten und ermutigt, Fördergelder aus den unterschiedlichen 

Förderprogrammen abzurufen. Insgesamt wurden aus Südwestfalen bereits Anträge auf 

Fördermittel für den Breitbandausbau von über einhundert Millionen Euro gestellt und 

zum Teil bereits bewilligt. 

 

Damit künftig die notwendige, hochwertige Versorgung realistisch erreicht werden kann, 

wurde frühzeitig in den Gremien der TKG-SWF und in speziellen Arbeitskreisen gemein-

sam mit externen Experten (kpr GmbH, BBCC.NRW, Breitband Consulting NRW) disku-

tiert. Die TKG-SWF hat einen eigenen, südwestfalenweiten Workshop zu dem Themen-

komplex veranstaltet und deutlich gemacht, dass sich ein sinnvoller Glasfaserausbau 

nicht ohne umfangreiche und kostenintensive Tiefbauarbeiten bewerkstelligen lassen 

wird. Die TKG-SWF schätzt den dazu erforderlichen Investitionsbedarf, selbst bei opti-

malen Baubedingungen und unter Ausnutzung von Synergieeffekten, auf mindestens 80 

bis 120 Mio. Euro für 97% Anschlussquote in den fünf Kreisen bis zum Jahr 2020. Das 

bedeutet allerdings nicht, dass die Kreise diesen Betrag in vollem Umfang selbst inves-

tieren müssten. Vielmehr kann die TKG-SWF dank ihrer Schnittstellenfunktion zwischen 

TK-Unternehmen und Kommunen dafür sorgen, dem Markt weitere Ausbau- und Investi-

tionsanreize zu bieten, damit vor allem private Investoren und Netzbetreiber den Ausbau 

in der Region vermehrt selbst und damit eigenwirtschaftlich vornehmen. Dann können 

bereits vergleichsweise geringe Investitionen der TKG-SWF oder der Einsatz von För-

dermitteln eine optimale Hebelwirkung für umfangreiche, privatwirtschaftliche Aktivitäten 

entfalten. 

 

Für die Jahre 2017 bis 2020 haben die Gesellschafter die Arbeit der TKG-SWF als regi-

onales, kreisübergreifendes, strategisches und langfristiges Handlungsfeld verankert. 

Darüber hinaus sind allerdings noch deutlich mehr investive Mittel notwendig, um die 

TKG-SWF in die Lage zu versetzen, eine weitere praktische Verbesserung der Tele-

kommunikationsinfrastruktur mit den erforderlichen Maßnahmen zu erreichen.  


